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Zusammenfassung 

Das Arbeitspapier richtet sich an alle, die einen Einstieg in die Sozialpolitikforschung 
suchen und bietet einen Überblick über die zentrale Konzeptionen, Theorien und 
Wirkungen von Sozialpolitik. Sozialpolitik war von jeher ein schillernder Begriff und 
entzieht sich einer allumfassenden Definition, weshalb sowohl eine engere Konzeption 
als auch weiter gefasste Varianten der Sozialpolitik diskutiert werden. Die enge 
Konzeption bezieht sich auf „Sozialpolitik als Staatstätigkeit“ und wird dann auf 
sektoraler, funktionaler und territorialer Ebene erweitert. Die Theorien zur Entstehung, 
zum Wandel, zum Umbau und den nationalen Unterschieden der Sozialpolitik werden 
systematisch nach drei dominierenden Schulen (Funktionalismus, 
Machtressourcenansatz, Institutionalismus) abgehandelt und kritisch kommentiert. Im 
letzten Teil werden die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Wirkungen 
sozialpolitischer Interventionen erörtert. Dabei wird deutlich, dass die positiven Effekte 
bei aller Kritik dominieren.  

Summary 

The working paper is an introduction to social policy research and it reviews central 
concepts, theories and effects of social policy. The concept of social policy (particularly 
in its German version “Sozialpolitik”) has always been a multifaceted term without a 
universal definition. Therefore, we discuss a narrow state-centred concept and broaden 
the conceptual range in sectoral, functional, and territorial dimensions. Furthermore, we 
critically review the dominant theories of functionalism, power resource, and 
institutionalism, assessing their contribution to describe and explain the origin, 
development, national varieties, and recent alterations of social policy. Finally, the 
social, economic, and political effects of social policy are discussed. The systematic 
survey of major contributions shows that despite substantial criticism the positive 
effects prevail. 
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1 Einleitung 

Seit dem Aufkommen des Begriffs Sozialpolitik in der Mitte des 19. Jahrhunderts hat 

sich sein definitorischer Gehalt ständig gewandelt. Lorenz von Stein (1850) kann als der 

erste Theoretiker der Sozialpolitik gelten, wenngleich er den Begriff zunächst selbst 

nicht verwendet. Seine Vorstellungen orientieren sich stark an der hegelschen 

Philosophie, insbesondere an der Unterscheidung von Staat und (bürgerlicher) 

Gesellschaft. „Soziale Verwaltung“ sollte zwischen diesen beiden, von jeweils 

spezifischen Gesetzlichkeiten gelenkten, Sphären vermitteln. Im deutschen Sprachraum 

erfolgt die Konkretisierung des Begriffs Sozialpolitik in der Gründung des „Vereins für 

Socialpolitik“ 1873. Erst rund hundert Jahre später findet Sozialpolitik als „social 

policy“ auch international breitere Resonanz, denn im angloamerikanischen Sprachraum 

waren zunächst die Begriffe „welfare“ oder „social security“ geläufiger 

(Cahnman/Schmitt 1979; Kaufmann 2003a). Obwohl Deutschland mit den 

Bismarckschen Sozialversicherungen nicht nur realgeschichtlich, sondern auch 

begriffsgeschichtlich ein Pionier der Sozialpolitik war, wurde der Begriff im Verlauf 

seiner rund 150-jährigen Geschichte auch in Deutschland immer wieder von 

konkurrierenden Bezeichnungen überschattet und, zumindest zeitweise, verdrängt. 

Hierzu gehören die „soziale Frage“ und die „Arbeiterfrage“, „Sozialreform“, „soziale 

Marktwirtschaft“, „Sozialstaat“ bzw. „sozialer Rechtsstaat“, „soziale Sicherheit“, 

„Gesellschaftspolitik“ und „Wohlfahrtsstaat“ (siehe auch Lessenich 2003). 

Eine Besonderheit des Begriffs Sozialpolitik war und ist das Fehlen einer allgemein 

anerkannten Definition. Einer der Gründe ist die bereits erwähnte vermittelnde Stellung 

der Sozialpolitik zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Sphären – heute würde 

man vielleicht von gesellschaftlichen Teilsystemen sprechen. Die von Beginn an 

interdisziplinäre Sozialpolitikforschung, die sich quer durch 

wirtschaftswissenschaftliche, juristische, soziologische, sozialarbeits- und 

politikwissenschaftliche Debatten und Begriffsfelder zieht, ist sicherlich ein weiterer 

Grund. Zudem unterscheidet sich das Verständnis von Sozialpolitik in Deutschland 

teilweise deutlich von dem anderer Länder (Kaufmann 2003b).  

Ein Ausweg aus dieser definitorischen Mehrdeutigkeit war oft, sich darauf zu 

beschränken, die institutionelle Ausgestaltung von Sozialpolitik zu beschreiben, anstatt 
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sich ihr begrifflich anzunähern. Eine Verkürzung von Sozialpolitik auf bestimmte 

abstrakte Werte (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit/Solidarität) oder Politikziele 

(Umverteilung, Sicherung, Inklusion) erscheint in der Tat wenig Erfolg versprechend. 

Reale Sozialpolitik verfolgt fast immer mehrere dieser Ziele gleichzeitig, und die 

normativen Zielsetzungen unterliegen zeitlichen und räumlichen Schwankungen, die 

sich kaum auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen.  

Dennoch soll nicht verschwiegen werden, dass die normative Frage „Warum eigentlich 

Sozialpolitik?“ mit der Frage, was Sozialpolitik ist, ideengeschichtlich eng verknüpft 

ist, ebenso wie mit zentralen Debatten der politischen Theorie. Insbesondere der 

Gerechtigkeitsdiskurs offenbart die normative Strittigkeit von Sozialpolitik, wenn 

inkongruente Gerechtigkeitskonzepte (Verteilungs-, Chancen-, Teilhabegerechtigeit 

usw.) mit Werten wie Anerkennung, Freiheit oder Solidarität konkurrieren 

(Fraser/Honneth 2003; Köppe u. a. 2007; Leisering 2004; Nullmeier 2000: 361-421). 

Die Verknüpfung von normativer Legitimation sozialpolitischer Interventionen und 

deren Inhalten, bedeutet jedoch nicht, dass auch die gewünschten Wirkungen – wie eine 

gerechtere Gesellschaft – eintreten.  

Auch in diesem Papier wird keine allgemein gültige und normativ kohärente Definition 

des Begriffs Sozialpolitik präsentiert. Stattdessen behandeln wir in Abschnitt 1 die 

Mannigfaltigkeit der gegenwärtigen Sozialpolitikbegriffe und unterscheiden dabei grob 

eine enge, staatszentrierte Tradition von jenen Ansätzen, die den Begriff erweitern und 

„entgrenzen“. Der weite Sozialpolitikbegriff, aus dem sich insbesondere Bezüge zur 

Sozialarbeit und Sozialpädagogik ergeben, schließt neben staatlicher Sozialpolitik auch 

die Sektoren Markt, Verbände und Familie ein und erweitert den Kern der 

sozialpolitischen Politikfelder (z. B. Bildungspolitik, regionale Wirtschaftsförderung). 

Der zweite Abschnitt behandelt Theorien zur Entstehung, zum Ausbau und Umbau des 

Wohlfahrtsstaates sowie zur Varianz der Sozialpolitik. Im dritten Abschnitt wird kurz 

auf die Wirkungen von Sozialpolitik eingegangen. 
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2 Das Feld der Sozialpolitik1 

Die historischen Ursprünge der Sozialpolitik finden sich in kirchlichen, betrieblichen 

und berufsständischen Arrangements auf lokaler Ebene. Verschiedenste 

Wohlfahrtsproduzenten waren also zunächst im Feld der Sozialpolitik vertreten. Der 

Begriff „geisterte“ bereits seit dem Vormärz durch die wissenschaftliche und politische 

Literatur, fand aber schließlich durch die Schriften der prominenten Mitglieder des 

bereits genannten „Vereins für Socialpolitik“ ab den 1870er Jahren seine Verbreitung 

im sozialwissenschaftlichen Diskurs, so dass „[s]pätestens mit dem ›neuen Kurs‹ 

Wilhelms II. gegenüber der Arbeiterfrage […] ›Sozialpolitik‹ zu einem massenhaft 

verwendeten Terminus, wenn nicht zu einem öffentlichen Schlagwort“ wurde 

(Kaufmann 2003a: 60).  

Mit dem Auftreten staatlicher Sozialpolitik in Pionierländern wie Deutschland, 

Dänemark und Neuseeland, spätestens jedoch mit der Ausbreitung der verschiedenen 

Systeme „sozialer Sicherung“ nach dem zweiten Weltkrieg erfuhr der Begriff 

international eine Verengung auf wohlfahrtsstaatliche Programme. Sozialpolitik wurde 

Staatstätigkeit und zuallererst als solche verstanden. In den Sozialwissenschaften gilt 

dies insbesondere für die international (makro)vergleichende Forschung, in etwas 

geringerem Maße für Forschung zu Teilbereichen, z. B. in der Alterssicherung. Erst in 

den letzten 20 Jahren hat sich die Sozialpolitikforschung gemeinhin wieder einer 

pluralistischen Konzeption geöffnet, was sich sowohl in sozialpolitischen Reformen als 

auch in neuen Forschungsschwerpunkten niederschlägt. Über die staatszentrierte 

Auffassung werden wir uns dem Begriff der Sozialpolitik nähern, um ihn anschließend 

sektoral, funktional und räumlich zu erweitern. 

2.1 Sozialpolitik als Staatstätigkeit 

Die historischen Wurzeln staatlicher Sozialpolitik liegen in der ungelösten 

Arbeiterfrage. Die staatliche Regulierung des Arbeitsmarktes kann deshalb als Beginn 

der Sozialpolitik und damit des Wohlfahrtsstaates gesehen werden, wobei – und das war 

neu – dem Staat die alleinige Lösungskompetenz sozialer Problemlagen zugeschrieben 

                                                 
1 Gute Einführungen finden sich bei Alcock u.a. (1998), Baldock u.a. (2007), Boeckh u.a. (2004), 
Lampert/Althammer (2004), Opielka (2004), Schmidt (2005). 
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wurde. Mit der Einführung der Bismarckschen Sozialversicherungen umfasste der Kern 

der Sozialpolitik – und damit auch die engste Definition – die staatliche soziale 

Sicherung gegen die Unwägbarkeiten und Risiken des Arbeitsmarktes durch 

Arbeitsschutzgesetzgebung sowie die Leistungen aus den (Arbeiter-) 

Sozialversicherungen. Der weiterhin vor allem auf kommunaler Ebene bestehende 

Bereich der Armenfürsorge wurde hingegen nicht zum Aufgabenbereich der 

Sozialpolitik gezählt. Dies änderte sich erst im 20. Jahrhundert.  

Die Fokussierung auf staatliche Sozialpolitik wirkt auch in der heutigen Forschung fort. 

Insbesondere im Rahmen der klassischen Staatstätigkeitsforschung wird Sozialpolitik 

implizit oder explizit mit staatlicher Intervention gleichgesetzt (z. B. Schmidt 2005). 

Staatliche Programme, ihre Ziele und die konkrete Ausgestaltung staatlicher Leistungen 

stehen im Vordergrund. Wie bereits erwähnt, ergibt sich eine besondere Schwierigkeit 

aus der Pluralität sozialpolitischer Ziele und Instrumente. Die ältere deutsche 

Sozialpolitiklehre hatte bereits versucht, dies möglichst umfassend mit Hilfe der Trias 

„Versicherung, Versorgung, Fürsorge“ (Achinger 1979 [1958]) abzubilden. 

Versicherung umfasst dabei die öffentlichen (Sozial-) Versicherungssysteme2, während 

Fürsorge sich insbesondere auf den Bereich der bedürftigkeitsgeprüften, am 

Existenzminimum orientierten Leistungen wie die Sozialhilfe bezieht. Versorgung 

bezeichnet Programme, die eine Grundversorgung in bestimmten Lebenslagen 

ermöglichen, ohne dass materielle Bedürftigkeit konkret nachgewiesen werden muss 

(z. B. Kriegsopferversorgung, Kindergeld). Jedoch sind Sozialpolitikbegriffe, die sich 

an den – konfliktbehafteten – Zielen oder den besonderen Institutionen orientieren, 

häufig normativ aufgeladen oder lassen wegen zu geringer Abstraktionstiefe analytische 

Reichweite vermissen. 

Kaufmann (2002: 69-127) geht einen etwas anderen Weg und entwirft eine Formenlehre 

(staatlicher) sozialpolitischer Intervention. Er unterscheidet: 1. rechtliche Intervention, 

d. h. Regelungen, die den Rechtsstatus einer als schwächer angesehen Personengruppe 

verbessern (z. B. Arbeitsschutz, Verbraucherschutz), 2. ökonomische Intervention durch 

Umverteilung von Einkommen über Leistungen und Abgaben (z. B. 

                                                 
2 Fairerweise sollte erwähnt werden, dass sich die wirtschaftswissenschaftliche Literatur dabei häufig 
auch mit privaten Formen von Sozialversicherung beschäftigt hat, so etwa, um die Gründe und 
Konsequenzen für Unterschiede etwa in der Finanzierungsformen zwischen privater und staatlicher 
Versicherung aufzuzeigen (Barr 2004).  
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Rentenversicherung, Familienleistungsausgleich), 3. ökologische, d. h. die 

Einflussnahme auf die soziale Umwelt durch Einrichtungen und Dienstleistungen, die 

der Bevölkerung zur Verfügung stehen („Gelegenheitsstruktur“, z. B. soziale 

Infrastruktur, Daseinsvorsorge, soziale Dienste) und 4. pädagogische Intervention, also 

solche Aktivitäten, die die Handlungskompetenzen von Personen verbessern, um 

gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen (z. B. Bildung, Beratung, Rehabilitation). 

Diese Typologie erlaubt es, auch Eingriffe jenseits der großen 

Einkommenstransfersysteme – z. B. auch sozialpädagogische und sozialarbeiterische 

Interventionen (Kaufmann 2002: 122) – analytisch in den Blick zu nehmen und deren 

typische Effekte und Eigenlogiken zu fassen.  

Ein Großteil zumindest der ländervergleichenden Forschung der letzten Jahrzehnte kann 

dem staatszentrierten Ansatz zugeordnet werden. Drei zentrale Indikatoren 

verdeutlichen dies: Erstens spielt die Analyse der Sozialausgaben eines Staates 

(Sozialleistungsquote, d. h. Sozialausgaben in Relation zum BIP) traditionell in der 

Staatstätigkeitsforschung eine große Rolle. Internationale Vergleichsstudien basieren 

meist auf der Social Expenditure Database (SOCX), denn sie ermöglicht 

Sozialleistungsquoten von bis zu 30 Ländern über mehr als 20 Jahre zu vergleichen 

(OECD 2007). Kernstück der SOCX sind Angaben zu den Kosten direkter staatlicher 

Transfers (z. B. Renten, Familienleistungen Sozialhilfe), von Steuererleichterungen 

sozialpolitischer Natur und Dienstleistungen (inkl. staatliche Gesundheitsausgaben). 

Sozialausgaben privater Akteure werden seit kurzem ebenfalls erfasst (s. nächster 

Abschnitt). Die Länderunterschiede bei den Ausgaben sind beträchtlich: Unter den 

westlichen OECD-Kernmitgliedern nahm Schweden mit 31,3 % des BIP im Jahr 2003 

den Spitzenplatz bei den gesamten öffentlichen Sozialausgaben ein. Im Vergleich dazu 

war dieser Anteil in Irland mit 15,9 % nur knapp halb so groß, während Deutschland 

mit 27,3 % einen Platz im oberen Mittelfeld einnahm (OECD 2007).  

Ein zweiter wichtiger Indikator ist der anspruchsberechtigte Personenkreis (Versicherte, 

Leistungsempfänger, etc.). Daten über den Deckungsgrad der sozialen 

Sicherungssysteme und seine Ausweitung im Laufe der Geschichte des 

Wohlfahrtsstaates finden sich z. B. in Flora (1986) und Scruggs (2004).  

Eine dritte Kategorie von Indikatoren gilt dem Inhalt und der Ausgestaltung 

sozialpolitischer Maßnahmen, wie bei Lohnersatzraten typischer Leistungsempfänger, 
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die eine individuelle Sozialleistung in Prozent des Durchschnittslohns wiedergeben. Die 

Ausgestaltung von Leistungen kann als das erreichte Maß „sozialer Rechte“ verstanden 

werden, ein Begriff, der auf den britischen Soziologen T. H. Marshall zurückgeht. In 

seiner Darstellung sind zu den bürgerlichen und politischen Rechten im 20. Jahrhundert 

die sozialen Rechte getreten (Marshall 1992 [1963]). Soziale Rechte lassen sich nicht 

einfach durch die Sozialleistungsquote abbilden, sie sind weit mehr als eine 

Ausgabenkategorie: Es handelt sich um verbriefte Rechte des Individuums gegenüber 

dem Staat. Demnach sind hier neben der Lohnersatzrate auch Zugangsbedingungen zu 

Leistungen, der Grad der Bedarfsprüfung, Wartezeiten u. ä. von Belang. In dieser 

Forschungstradition stehen das Social Citizenship Indicator Program (SOFI 2008) 

sowie das Comparative Welfare Entitlements Dataset (Scruggs 2004). 

Natürlich existiert neben den genannten quantitativen Indikatoren eine Fülle qualitativer 

Analysen und Datensammlungen zum Inhalt von Sozialpolitik. Der Grad der 

Systematisierung ist jedoch recht unterschiedlich und reicht von relativ schwer zu 

vergleichenden Beschreibungen eines Landes bis zu systematischen Vergleichen 

einzelner Programmbereiche (z. B. Kamerman/Kahn 1997) oder ganzer 

Wohlfahrtsstaaten (z. B. Scharpf/Schmidt 2000). Weitere Quellen über Leistungen und 

Zugangsbedingungen sind die vergleichenden Überblicksdarstellungen von 

Organisationen wie der ILO, der EU, und der US-Sozialverwaltung (EK 2008; ILO 

2008; SSA 2006). 

Wir sind somit heute in der Lage, die Entwicklung von staatlicher Sozialpolitik 

umfassend zu beschreiben und zu analysieren. Sowohl quantitative als auch qualitative 

Daten geben uns vergleichend Auskunft über so zentrale Aspekte wie die Kosten von 

Sozialpolitik, die Größe des Adressatenkreises und die Höhe und strukturelle 

Ausgestaltung von Sozialleistungen. Das Wissen über monetäre Transfers ist allerdings 

immer noch weitaus umfassender als über soziale Dienstleistungen. In den letzten 

Jahren hat es jedoch eine Hinwendung zu neuen Formen der Sozialpolitik gegeben, die 

mit dem staatszentrierten Modell nur unzureichend erfasst werden können. Diese neuen 

Formen sollen im Folgenden unter dem Stichwort „Entgrenzung“ der Sozialpolitik 

beschrieben werden. 
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2.2 Entgrenzung der Sozialpolitik 

Sozialpolitik allein auf staatliche Sozialprogramme zu verkürzen, würde weite Teile 

sozialpolitischer Wirkungsbereiche ausblenden. Die Pluralität der Wohlfahrtsproduktion 

wird im Feld der Sozialpolitik zunehmend erkannt; der Staat wird dabei als ein 

Produzent unter mehreren – wenn auch als der wichtigste – betrachtet. Substanziell ist 

dies jedoch nichts grundlegend Neues. Bereits Titmuss (1963 [1956]) unterschied drei 

Sphären der Wohlfahrt (social welfare): staatliche, betriebliche und fiskalische. Alle 

drei Sphären finden wir auch im Konzept der Bundesregierung wieder, wenn zwischen 

direkten Leistungen, indirekten steuerlichen Transfers und Sozialleistungen des 

Arbeitgebers unterschieden wird. Seit den 1960er Jahren gibt das Sozialbudget der 

Bundesregierung (BMAS 2007) nicht nur Auskunft über direkte staatliche Leistungen 

aus den Sozialversicherungszweigen und den verschiedenen Fürsorge- und 

Versorgungssystemen, sondern bezieht Arbeitgeberleistungen (z. B. Entgeltfortzahlung, 

betriebliche Altersversorgung) mit ein (immerhin fast 8 % des Sozialbudgets).  

Auch die OECD nimmt die Sozialpolitik jenseits staatlicher Transfers seit einigen 

Jahren stärker in den Blick. Es werden nun auch Daten zu privaten Sozialausgaben 

erhoben, die schließlich in die Berechnung der Nettosozialausgaben einfließen. Die 

Nettosozialleistungsquote ist die Sozialleistungsquote nach Abzug der Sozialbeiträge 

und der direkten/indirekten Steuern auf Leistungen plus den steuerlichen Zuwendungen 

(Kinderfreibeträge etc.) und den privaten Aufwendungen (Adema/Ladaique 2005). Mit 

Hilfe dieser Daten lässt sich zweierlei zeigen: Erstens findet die größte Umverteilung 

der Wohlfahrtsstaaten im Steuersystem statt (Castles/Obinger 2007: 217-219). Zweitens 

offenbaren Staaten, die bisher als schwache Wohlfahrtstaaten klassifiziert wurden (z. B. 

USA), eine bisher versteckte und äußerst relevante Seite ihrer Wohlfahrtstaatlichkeit 

(Hacker 2002; Howard 1997). Netto ist z. B. der US-amerikanische Wohlfahrtsstaat 

über 50 % größer, der schwedische hingegen etwa 17 % kleiner als bei den 

Bruttoausgaben. Für Deutschland ergibt sich hingegen wegen der geringen Besteuerung 

von Sozialleistungen und der vergleichsweise marginalen Rolle privater Sozialausgaben 

nur eine sehr geringe Differenz zwischen Brutto- und Nettosozialleistungsquote. 

Die Forschungen zur Mixed Economy of Welfare (Powell 2007), zum Wohlfahrtsmix 

(Evers/Wintersberger 1990), zum Wohlfahrtspluralismus (Evers/Laville 2004) und zur 

Wohlfahrtsproduktion (Zapf 1981; 1984) unterscheiden zwischen vier sozialpolitisch 
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zentralen Sektoren: Staat, Markt, Verbände und Familien/Haushalte. Je nach 

theoretischem Hintergrund werden einzelne Sektoren stärker hervorgehoben (Johnson 

1999: 22). 

Powell (2007) versucht die Ansätze von Titmuss und den Wohlfahrtssektoren 

zusammenzuführen und entwirft ein Modell, das staatliche, fiskalische, marktförmige, 

freiwillige (Verbände), informelle und betriebliche Sozialpolitik gemeinsam betrachtet. 

Die konsistente Analyse und der strukturierte Vergleich aller sechs Sektoren sind ein 

fruchtbares Unterfangen, weil Phänomene wie Privatisierung (Verlagerung vom 

staatlichen Sektor auf andere Sektoren) und Vermarktlichung (alleinige Stärkung des 

Marktes) getrennt betrachtet werden können. Seit den 1980er Jahren ist eine 

Hybridisierung einzelner Sektoren zu beobachten. Die Grenzen der Sektoren werden 

unscharf und die Übergänge verwischen. Insbesondere in Großbritannien wurden 

marktförmige Mechanismen in staatliche Sozialprogramme eingebaut. Diese Quasi-

Märkte zeichnen sich dadurch aus, dass sie zwar weiterhin staatlich finanziert werden, 

die Marktakteure jedoch die Bereitstellung und Produktion übernehmen und um 

Kunden konkurrieren. Was früher noch Bürger oder Hilfsbedürftiger hieß, wird zum 

Konsumenten (Le Grand 1991; 1997). 

Die neuen hybriden Märkte mit sozialpolitischer Zielsetzung werden zusammenfassend 

als Wohlfahrtsmärkte bezeichnet (Berner 2009; Nullmeier 2001; Taylor-Gooby 1999). 

Das Paradebeispiel ist die deutsche Riester-Rente. Im Rahmen sozialpolitischer 

Gesetzgebung und unter Federführung des Arbeitsministeriums wurde ein 

subventionierter und sozialpolitisch regulierter Markt geschaffen, in dem private 

Anbieter der Riester-Renten (Banken, Versicherungen, Gewerkschaften) um Kunden 

konkurrieren, die wiederum staatliche Zuschüsse erhalten. Marktmechanismen und 

öffentliche Steuerung wirken zusammen und bilden einen neuartigen Wohlfahrtssektor 

zwischen Staat und Markt, mit ganz eigenen Merkmalen. Die Entstehung und 

Entwicklung von Wohlfahrtsstaat und -markt weist dabei ein komplementäres Muster 

auf: In alten und ausgebauten Wohlfahrtsstaaten existieren Wohlfahrtsmärkte nur 

rudimentär und vice versa (Köppe 2008). 

Diese sektorale Entgrenzung der Sozialpolitik geht einher mit einer funktionalen 

Entgrenzung. Die Vermeidung sozialer Risiken und Kompensation von 

Marktungleichheiten ist weiterhin funktionaler Kern der Sozialpolitik, wird aber 
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mittlerweile häufig weiter gefasst. Bereits T. H. Marshall betonte die Chancengleichheit 

und das Recht auf Selbstverwirklichung. Hier spielten die Bildungsmöglichkeiten eine 

entscheidende Rolle. Neuere soziologische Ansätze heben zudem die Relevanz sozialer 

Inklusion hervor. In funktional differenzierten Gesellschaften ist die Absicherung 

gegenüber Einzelrisiken nicht mehr ausreichend, um in die Gesellschaft integriert zu 

sein. Es geht vielmehr um Inklusion in möglichst alle gesellschaftlichen Teilsysteme 

(Luhmann 1981: 25-32), weshalb Sozialpolitik potenziell versuchen müsse, auf alle 

gesellschaftlichen Teilbereiche einzuwirken und gleichzeitig die Individuen mit 

Fähigkeiten (capabilities) auszustatten, damit sie möglichst autonom einen großen 

Handlungsspielraum ausschöpfen können. Sozialpolitik kommt also die Aufgabe zu, 

allen Bürgern möglichst große Verwirklichungschancen zu bieten (Sen 2000). 

Durch die funktionale Entgrenzung geraten immer mehr Politikfelder ins Blickfeld der 

Sozialpolitik. Zusätzlich zu den klassischen Politikfeldern (Alterssicherung, 

Gesundheit, Arbeitsmarkt, Familienpolitik, Gleichstellungspolitik, Sozialhilfe, 

Wohnungsbau etc.) nennen Lampert und Althammer (2004: 165) Mittelstandspolitik, 

Wettbewerbspolitik, Verbraucherschutzpolitik und Umweltschutzpolitik. Andere 

betonen wiederum die Relevanz der Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik (Zohlnhöfer 

2007). Auch im aktuellen Sozialbericht der Bundesregierung werden Themenbereiche 

wie Rechtsextremismus, Integration von MigrantInnen und Bildungspolitik neu 

hinzugefügt (BMGS 2005). Daran wird deutlich, dass der Aufgabenbereich der 

Sozialpolitik prinzipiell verschiedene Politikbereiche umfasst und keinen funktionalen 

Kern besitzt, sondern gesellschaftlich konstruiert wird (Berner 2009).  

Die dritte Entgrenzung der Sozialpolitik erfolgt auf territorialer Ebene. Obwohl die 

Ursprünge der Sozialpolitik in lokalen Versicherungsvereinen und kommunalen 

Armenhäusern liegen, erfolgte schnell eine Engführung auf die nationale 

wohlfahrtsstaatliche Konzeption. Wir können heute eine Entgrenzung des Begriffs in 

zwei Richtungen feststellen, denn sowohl eine Regionalisierung als auch eine 

Internationalisierung von Sozialpolitik findet statt, wenn auch noch in eingeschränktem 

Maß (Leibfried/Zürn 2006). Der nationale Wohlfahrtsstaat bleibt aber der zentrale 

Bezugspunkt der Sozialpolitik (Obinger u. a. 2006). Kommunale Sozialpolitik wird 

weiterhin maßgeblich von nationalen Vorgaben bestimmt, erhielt aber größeren 

Handlungsspielraum (konzeptionell s. Hanesch 1997). 
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Eine dem Nationalstaat vergleichbare europäische Sozialpolitik konnte sich bisher noch 

nicht ausbilden. Die EU verfügt beispielsweise weder über ausreichende monetäre 

Ressourcen noch über die rechtlichen Kompetenzen, um große sozialpolitische 

Transferprogramme aufzulegen. Dennoch hat Europa erheblichen Einfluss auf die 

Harmonisierung der Sozialpolitik ihrer Mitgliedsländer, wenn auch überwiegend durch 

negative Integration, d. h. den Zwang, sich an die Regeln des Binnenmarktes 

anzupassen (Leibfried 2005; Offe 2003). Die Agrar- und Strukturpolitik der 

Europäischen Union wirkt in weiten Teilen sogar als „Ersatz-Sozialpolitik“, weil sie 

erhebliche Summen umverteilen und strukturschwachen Regionen zum nachhaltigen 

und eigenständigen Wachstum verhelfen sollen (Anderson 1998; Rieger 1998). Hier 

gehen funktionale und territoriale Entgrenzung in eins. 

Jenseits der EU wird der Begriff „globale Sozialpolitik“ verwendet (Deacon 2007) und 

umfasst unter anderem die sozialpolitischen Aktivitäten von internationalen 

Organisationen wie Weltbank, ILO und WHO. Die einzelnen Organisationen 

unterscheiden sich z. T. deutlich in ihrer inhaltlichen Ausrichtung und ihr Einfluss auf 

sozialpolitische Reformen ist höchst umstritten (s. etwa Armingeon/Beyeler 2004). 

Ausgehend vom engen Konzept des nationalen Wohlfahrtsstaates vollzieht sich die 

Entgrenzung der Sozialpolitik also auf sektoraler, funktionaler und territorialer Ebene. 

Diese Bandbreite führt uns in gewissem Sinne wieder zur ursprünglichen, pluralen 

Sozialpolitik zurück, die ja ausdrücklich nicht-staatlich, nicht-national und 

multifunktional war. Zwar ist die heutige Situation nicht mit der des 19. Jahrhunderts 

gleichzusetzen, aber die Krisendiskussion des Wohlfahrtstaates seit den 1970er Jahren 

hat nicht zuletzt dazu geführt, verschütteten Alternativen neuerlichen Raum zu geben, 

was sich in der Forschung und in sozialpolitischen Reformen niederschlug. Aus der 

heutigen Perspektive umfasst Sozialpolitik deshalb alle Ebenen und Funktionen, die 

sozialpolitische Koordinierung obliegt jedoch weiterhin dem Staat. Nicht nur, dass der 

Nationalstaat hinsichtlich des Ausgabenvolumens die mit Abstand wichtigste Quelle 

von Sozialpolitik ist; nationalstaatliche Gesetze bestimmen im allgemeinen die 

sozialpolitischen Grundregeln, legen den Handlungsspielraum der Akteure fest und 

spannen den normativen Rahmen für das, was Sozialpolitik ist. 
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3 Theoretische Ansätze zur Entstehung und Entwicklung von 
Sozialpolitik 

Das weite Verständnis der Sozialpolitik etablierte sich erst in den letzten Jahren, so dass 

sich die einflussreichen Theorien zu Entstehung, Ausbau, Umbau und Varianz 

sozialpolitischer Programme meist auf das enge Verständnis beziehen (siehe 

Leibfried/Mau 2008; Lessenich 2000; Pierson/Castles 2006; Skocpol/Amenta 1986). 

Drei Fragestellungen dominieren die vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung: Wie 

lassen sich die Unterschiede in Entstehung und Ausbau von Wohlfahrtsstaaten erklären? 

Welche Möglichkeiten und Hürden sozialpolitischer Reform lassen sich feststellen? 

Und wie können die Unterschiede zwischen ausgebauten Wohlfahrtsstaaten klassifiziert 

und erklärt werden?  

3.1 Entstehung und Ausbau 

Die Entstehung der Wohlfahrtsstaaten wird gemeinhin mit drei konkurrierenden 

Ansätzen erklärt: Funktionalismus, Institutionalismus oder Machtressourcenansatz. Als 

vierte Schule wäre noch der neomarxistische Ansatz zu nennen, der grundlegende 

Ähnlichkeiten zum Funktionalismus aufweist, allerdings in den letzten zwei 

Jahrzehnten stark an Bedeutung eingebüßt hat. 

Der Funktionalismus sieht im Wohlfahrtsstaat eine Antwort auf sozioökonomische 

Veränderungen im Zuge der gesellschaftlichen Modernisierung. Vermehrte industrielle 

Arbeitsteilung, die abnehmende Bedeutung des Landwirtschaftssektors, Urbanisierung 

und Verelendung führen zu neuen sozialen Problemlagen, Risiken und Bedürfnissen. 

Steigender Wohlstand stellt zusätzlich die Ressourcen bereit, die für die sozialpolitische 

Bearbeitung der Probleme benötigt werden. Die These lautet also: Je höher der 

gesellschaftliche Entwicklungsgrad (z. B. gemessen am Pro-Kopf-Einkommen oder 

dem Urbanisierungsgrad), desto früher entstehen Wohlfahrtstaaten, desto stärker wird 

der Wohlfahrtstaat ausgebaut und desto höher ist schließlich die Sozialleistungsquote 

(Wilensky 1975; 2002: 214). Ähnlich argumentieren marxistische Autoren, die 

Sozialpolitik als funktionale Begleiterscheinung kapitalistischer Entwicklung sehen. 

Allerdings wird hier der Problemlösungscharakter von Sozialpolitik weitaus kritischer 

gesehen: Als widersprüchliche Folge des Kapitalismus ist Sozialpolitik ein Mittel, die 

Arbeiterschaft zu kontrollieren, ihre Ausbeutung zu verdecken und Problemlagen nur 
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soweit abzumildern, wie es die Erfordernisse der kapitalistischen Ordnung erlauben 

(Offe 1984; Skocpol/Amenta 1986: 134-136). 

Die Einführung der Sozialversicherungen folgt in der Tat einem funktionalistischen 

Muster: Zuerst wurde meist eine Unfallversicherung auf nationaler Ebene geschaffen, 

gefolgt von Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung (Alber 1987). 

Familienpolitische Programme kamen als letzte hinzu (Schmidt 2005: 182). Die 

Entstehungsphase nationaler Pflegeversicherungen begann erst in den 1990er Jahre und 

ist noch nicht abgeschlossen. Die Entstehung folgt augenscheinlich der Reihenfolge, in 

der Problemlagen in der Industrialisierung auftauchten. Sozialpolitik erwächst scheinbar 

in erster Linie ökonomischen Zwängen; politische Prozesse spielen eine Nebenrolle. 

Diese Sichtweise konnte jedoch unter anderem nicht erklären, warum Deutschland als 

ein weitgehend vorindustriell geprägtes Land mit der Einführung der ersten 

Sozialversicherungen im 19. Jhd. ein Pionier der wohlfahrtstaatlichen Entwicklung war. 

Allgemein konnten der Einführungszeitpunkt und der Ausbau von Sozialprogrammen in 

den westlichen Ländern empirisch nicht allein mit dem erreichten Entwicklungsgrad 

erklärt werden (Collier/Messick 1975). Die Entstehung und der massive Ausbau der 

Sozialpolitik sowie die Unterschiede zwischen Wohlfahrtsstaaten mussten demnach 

andere, möglicherweise politische Ursachen haben.  

Politische Institutionen, wie Parlamentarismus, Zentralismus und das Wahlsystem 

erwiesen sich als zentrale Faktoren, die die Entstehung und den Ausbau verzögerten 

oder beschleunigten (Weir u. a. 1988). Für die Entstehungszeit konnte gezeigt werden, 

dass sich ein Wohlfahrtsstaat desto früher etablierte, je autokratischer (Flora/Alber 

1981) und zentralistischer das politische System und je entwickelter die 

nationalstaatliche Bürokratie waren (Weir u. a. 1988) – wie im Falle des Deutschen 

Reiches gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Die politischen Rahmenbedingungen haben 

also Einfluss auf den Entstehungszeitraum, die spätere Sozialleistungsquote und die 

redistributiven Auswirkungen des Wohlfahrtsstaats. 

Jedoch auch politische Institutionen können nicht erklären, warum ohne institutionellen 

Wandel große sozialpolitische Entwicklungsschübe, wie z. B. in den 1930er Jahren der 

New Deal in den USA oder der Ausbau des Wohlfahrtsstaats in Schweden, möglich 

waren. Hier hilft ein Blick auf die konkreten Machtressourcen einzelner Gruppen im 

Wohlfahrtsstaat weiter (Korpi 1983; Korpi/Palme 2003). Wenn der gewerkschaftliche 
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Organisationsgrad und der Anteil sozialdemokratischer Parteien in Parlament und 

Regierung hoch sind und die Arbeiterparteien klassenübergreifende Koalitionen (mit 

Bauern und Angestellten) bilden können, kommt es typischerweise zum Ausbau. Die 

skandinavischen Wohlfahrtsstaaten etwa sind zwar erst relativ spät entstanden, erlebten 

aber durch die sozialdemokratische Hegemonie nach dem Zweiten Weltkrieg eine 

enorme Expansionsphase und besitzen mittlerweile die höchste 

Bruttosozialleistungsquote. Auch konnte gezeigt werden, dass nicht nur linke, sondern 

auch christdemokratische Parteien in vielen kontinentaleuropäischen Ländern einen 

bedeutenden expansiven Einfluss auf Sozialpolitik hatten (van Kersbergen 1995). Der 

Hauptkritikpunkt an der Machtressourcentheorie ist die Annahme unverrückbarer 

Klasseninteressen. Neuere Ansätze versuchen entsprechend, die sich wandelnden 

Koalitionen der Akteure zu berücksichtigen, und plädieren für eine genauere Analyse 

der jeweiligen Interessenlage (Swenson 2004). 

3.2 Umbau des Wohlfahrtsstaats 

Wohlfahrtsstaaten sind keine fixen Systeme, die Jahrhunderte überdauern, sondern 

unterliegen ständigem Wandel. Während die unmittelbaren Nachkriegsjahrzehnte in 

praktisch allen OECD-Ländern unter dem Vorzeichen eines massiven Ausbaus der 

sozialen Sicherungssystemen standen, ist das Klima seit den späten 1970er Jahren rauer 

geworden. Rückbau in Form von Leistungskürzungen und Einschränkungen des 

Zugangs sind an der Tagesordnung. Allerdings haben sich vorschnelle Prognosen über 

einen umfassenden Sozialabbau als falsch erwiesen. Kürzungen waren oft punktuell 

begrenzt – wenn auch für die Betroffenen schmerzhaft. Radikale Einschnitte waren 

äußerst selten (Starke 2008). Die Institutionen des Wohlfahrtsstaates wurden dadurch 

zwar verändert, aber nicht grundsätzlich untergraben. Darüber hinaus haben einige 

Bereiche tendenziell einen weiteren Ausbau, sowohl qualitativer als auch quantitativer 

Art, erlebt, so etwa die Familienpolitik (zum moderaten Wachstum der 

Sozialleistungsquote in den letzten drei Jahrzehnten siehe Kittel/Obinger 2003). Was 

die Leistungshöhe, gemessen an der Lohnersatzrate, angeht, so ist das Bild uneindeutig: 

In einigen Ländern, insbesondere Großbritannien, gab es sehr weitgehende Kürzungen, 

andere Wohlfahrtsstaaten wurden jedoch noch weiter ausgebaut (Allan/Scruggs 2004; 

Korpi/Palme 2003). Qualitative Untersuchungen stützen den Befund variabler 
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Einschnitte (Pierson 1994; Starke 2008): Zugangsvoraussetzungen wurden verschärft, 

Ansprüche gekürzt, längere Wartefristen müssen in Kauf genommen werden usw. – 

aber eben nicht immer und überall. Die begrenzten Ressourcen werden also neu verteilt, 

es gibt neue sozialpolitische Gewinner und Verlierer. Es ist daher ratsam, weniger von 

einer Abbau- als von einer Umbauphase des Wohlfahrtsstaats zu sprechen. Wie kann 

nun die Gleichzeitigkeit von Rückbau und weiterem Ausbau in den letzten Jahrzehnten 

erklärt werden (Überblick bei Starke 2006)? 

Funktionalistische Ansätze haben insbesondere die Rückbauthese stark gemacht. Unter 

dem Druck von Globalisierung, demographischem Wandel, ökonomischer 

Wachstumsschwäche und hoher öffentlicher Verschuldung finde ein 

Anpassungswettlauf von Wohlfahrtsstaaten nach unten (race to the bottom) statt. Doch 

die funktionalistische Argumentation ließe sich ebenso umdrehen: Eine alternde 

Gesellschaft könnte genauso gut einen weiteren Ausbau verursachen. Zum einen steigt 

der Anteil der Wähler im Rentenalter und eine längere Lebenserwartung führt zu mehr 

Pflegebedürftigen. Zum anderen werden niedrige Geburtenraten zunehmend als soziales 

Problem anerkannt, dem mit einem Ausbau von Familienleistungen begegnet wird.  

Die Stärke der institutionalistischen Ansätze liegt darin, die Stabilität des 

Wohlfahrtsstaates erklären zu können. Der wohl wichtigste Erklärungsansatz ist Paul 

Piersons Theorie der „New Politics“ des Wohlfahrtsstaats (Pierson 1994; 1996), wonach 

der einmal eingeschlagene Pfad der Sozialpolitik nur noch schwer verlassen werden 

kann. Mehr und mehr Bürger sind vom Fortbestand wohlfahrtstaatlicher Einrichtungen 

abhängig, sei es als Leistungsbezieher oder durch ihren Arbeitsplatz im Sozialbereich 

(Beamte, Pflegepersonal etc.). Zudem können politische Institutionen den 

Wohlfahrtsstaat zusätzlich stabilisieren und einen Rückbau verhindern. In stark 

fragmentierten föderalen Systemen wie der Schweiz bestehen viele institutionelle 

Vetopunkte, die Reformgegnern Macht einräumen und eine Stabilität der existierenden 

Programme begünstigen. Hinzu kommt, dass Kürzungspolitik unpopulär ist. Die einzige 

strategische Möglichkeit für Politiker, dennoch Reformen durchzusetzen, ist die 

Vermeidung von Schuldzuweisungen (blame avoidance). Entsprechend dem New-

Politics-Ansatz sind Reformpakete nur dann erfolgreich, wenn sie erst in ferner Zukunft 

wirksam werden, sehr komplex sind, die Verantwortlichkeit für unpopuläre Maßnahmen 
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verschleiern können oder zu automatischen Kürzungen führen (z. B. 

Nachhaltigkeitsfaktor der Rente).  

Höchst umstritten bleibt, inwiefern die Machtressourcen von gesellschaftlichen 

Gruppen bzw. die Stärke von traditionellen Sozialstaatsparteien (Sozial- und 

Christdemokraten) für den Rück- und Umbau von Belang sind. Während der 

Funktionalismus und die New-Politics-Schule davon ausgehen, dass es auf Parteien 

nicht mehr ankommt – dass also linke wie rechte Regierungen denselben Sachzwängen 

unterliegen oder sich auf die Politik der blame avoidance beschränken müssen –, 

versuchen Autoren wie Korpi und Palme (2003) zu zeigen, dass sich die Reformen von 

Linksparteien grundlegend von denen konservativer Regierungen unterscheiden. Dies 

bedeutet zwar nicht, dass sozialdemokratische Regierungen niemals Kürzungen 

durchführen, allerdings sind unter ähnlichen Kontextbedingungen die Kürzungen je 

nach parteipolitischer Färbung der Regierung unterschiedlich weitreichend und 

inhaltlich ausgestaltet. 

3.3 Unterschiede in der Sozialpolitik (Varianz) 

Unterschiede im Entstehungszeitpunkt und der Intensität des Ausbaus von Sozialpolitik 

haben zu höchst unterschiedlichen Wohlfahrtstaatstypen geführt – von der 

vergleichenden Forschung „Regime“ genannt. Die einflussreichste Typologie von 

Esping-Andersen (1990) verwendet den Ansatz der sozialen Staatsbürgerrechte und 

bildet ab, inwiefern diese Rechte eine Unabhängigkeit vom Markt ermöglichen 

(„Dekommodifizierung“), Ungleichheit bewirken („Stratifizierung“) und welcher 

Wohlfahrtssektor die hauptsächliche Wohlfahrtsproduktion leistet (Staat, Markt, 

Familie). Er unterscheidet drei Wohlfahrtsregime: Der liberale Typ zeichnet sich durch 

ein geringes Schutzniveau, eine Konzentration auf Bedürftige und ein hohes Gewicht 

des Marktsektors aus, was am ehesten auf die USA zutrifft. Deutschland repräsentiert 

den konservativen Typ aufgrund moderater Leistungsniveaus und Stratifizierung, sowie 

Vertrauen auf das Subsidiaritätsprinzip und einer entsprechenden Stärkung der 

Wohlfahrtsproduktion in der Familie. Der sozialdemokratische Idealtyp ist schließlich 

von einer hohen universellen sozialen Sicherung, hoher Gleichheit und einem starken 

Staat geprägt, realtypisch im schwedischen Wohlfahrtsstaat zu finden. 



20 

 

Diese Typologie beflügelte die vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung und führte zu 

einer Debatte über die Zuordnung einzelner Länder zu den Idealtypen. Viele Studien 

konnten dieses Regimecluster im Großen und Ganzen bestätigen bzw. verwendeten 

andere Begriffe für ähnliche Idealtypen (Arts/Gelissen 2002). Zwei Hauptkritikpunkte 

sind dennoch hervorzuheben. Zunächst erscheint die Dreifaltigkeit der Typologie 

unzureichend. Die südeuropäischen Wohlfahrtsstaaten (Leibfried 1993) sowie 

Australien und Neuseeland (Castles/Mitchell 1993) würden sich, so die Kritik, 

signifikant von den drei Idealtypen unterscheiden und jeweils eine eigene Gruppe 

bilden.  

Die Typologie Esping-Andersens ist darüber hinaus „geschlechtsblind“ (O'Connor 

1998). Die Dekommodifizierungsdimension beruht auf der Annahme, dass der 

Marktzugang bereits erfolgt ist und Arbeitnehmer vor Ausbeutung geschützt werden 

müssen. Frauen haben aber in vielen Ländern keinen gleichberechtigten Zugang zum 

Arbeitsmarkt und müssten zuerst einmal „kommodifiziert“ werden, um 

Dekommodifizierungsrechte in Anspruch nehmen zu können. Gendersensible Ansätze 

schlagen folglich alternative Dimensionen und Typen vor (Orloff 1993; Sainsbury 

1994).  

Die Entstehung der Regime kann auf Grundlage der großen Theorieschulen (s. o.) mit 

den unterschiedlichen funktionalen, machtpolitischen und institutionellen 

Rahmenbedingungen in den Nationalstaaten erklärt werden. Der aktuelle 

politikwissenschaftliche Diskurs beschäftigt sich aber auch mit der Frage, wie sich die 

Regime verändern. Die Typologien sind ausgesprochen statisch und können nicht 

abbilden, inwiefern sich Länder möglicherweise innerhalb ihrer Regime modernisieren. 

Denkbar sind drei Entwicklungspfade: Ersten könnten die relativen Unterschiede trotz 

aller Umbaumaßnahmen und Reformen bestehen bleiben. Die Typen würden sich intern 

modernisieren und ihre strukturellen und normativen Unterschiede bleiben erhalten 

(Regimestabilität). Zweitens könnten sich die Unterschiede abschwächen oder vollends 

verschwinden (Konvergenz). Drittens könnten die Unterschiede zunehmen und sogar 

neue Typen hinzukommen (Divergenz). Empirisch lässt sich nur sehr begrenzt 

Konvergenz feststellen (Starke u. a. 2008): Konvergente Entwicklungen beschränken 

sich weitgehend auf den Bereich der Sozialausgaben; hier zeigt sich ein recht deutlicher 

Aufholprozess (catch-up) der ehemaligen Nachzüglerländer (z. B. Schweiz, Südeuropa) 
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auf die bereits stark ausgebauten Wohlfahrtsstaaten. Ein race to the bottom findet 

hingegen nicht statt, weder im Bereich der Ausgaben noch bei den Lohnersatzraten. 

Unterm Strich sind die historisch geprägten Unterschiede zwischen Wohlfahrtsstaaten 

erstaunlich stabil, eine Tatsache, die in der Debatte um die angeblich unsichere Zukunft 

des Nationalstaats häufig ignoriert wird.  

4 Wirkungen von Sozialpolitik 

Der Befund institutioneller Stabilität sagt noch nichts über die Leistungsfähigkeit von 

Sozialpolitik aus. Es gibt heute eine Reihe gut gesicherter Erkenntnisse zu den Folgen 

ausgebauter Wohlfahrtsstaatlichkeit bzw. zu den Effekten unterschiedlicher 

Sozialpolitiken. Die Bewertungen der Ergebnisse sind allerdings häufig sehr umstritten 

und die praktischen Schlussfolgerungen sind abhängig von politischen und normativen 

Präferenzen. Da Sozialpolitik zum Teil im Zielkonflikt mit anderen Politiken 

(Wirtschafts-, Steuer-, Bildungspolitik) steht bzw. mit ihnen zusammenwirkt, ist eine 

Kritik aufgrund einzelner Evaluierungen besonders schwierig. Da hier lediglich ein 

kleiner Einblick in das riesige Forschungsfeld der Effekte von Sozialpolitik gegeben 

werden kann, werden wir nur die wichtigsten Einschätzungen zu sozialen, 

wirtschaftlichen und politischen Wirkungen von Sozialpolitik diskutieren (Alber 2001; 

Schmidt 2005: 255-296). 

Zu den wichtigsten positiven sozialen Auswirkungen der Sozialpolitik zählt die 

Verhinderung bzw. Verminderung von Armut. Konservative und marktliberale Kritiker 

wie Charles Murray (1984) haben argumentiert, dass Sozialpolitik systematisch eines 

ihrer Hauptziele verfehle, da Einkommenstransfers Armut eher begünstigten und zur 

Bildung einer dauerhaften „Unterschicht“ beitrügen. Diese Befürchtungen konnten 

empirisch nicht bestätigt werden – im Gegenteil – die armutsvermeidende Wirkung von 

Sozialpolitik (absolute und relative Armut) ist wiederholt nachgewiesen worden (Brady 

2005; Scruggs/Allan 2006). Die ebenfalls prominente Kritik, dass weitgehend „von der 

rechten in die linke Tasche“ (Berthold 1997: 20) umverteilt wird, trifft nicht in dem 

behaupteten Ausmaß zu und variiert zwischen den Wohlfahrtsstaatsregimen beträchtlich 

(Mahler/Jesuit 2006). Schwieriger zu beantworten ist z. B. die Frage, inwieweit 

Sozialpolitik zur Inklusion breiter Bevölkerungsschichten in die Gesellschaft 

beigetragen hat (Bude/Willisch 2007). Unklar ist auch, ob Freiheit durch soziale 
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Sicherheit erst ermöglicht wird oder – wie bisweilen von linken Kritikern geäußert wird 

– individuelle Autonomie einschränkt, weil der Sozialstaat paternalistisch 

Lebensentwürfe normiere und individuelle Gestaltung beschneide, freiwillige 

Kooperativen unterbinde und die Pluralität von Lebensentwürfen unterdrücke (Vobruba 

2003). 

Die wirtschaftlichen Folgen der Sozialpolitik sind nicht minder umstritten. Kritiker 

bringen vor, dass Sozialpolitik das Wirtschaftwachstum mindere, weil die Abgabenlast 

den Gewinn der Unternehmen senke und weil staatliche Ausgaben private Investitionen 

verdrängten. Ebenso sinke durch Transfers sowie hohe Steuern und Abgaben die 

Arbeitsbereitschaft der Bevölkerung, was zu struktureller Arbeitslosigkeit führe (OECD 

1994). Empirisch konnte jedoch kein robuster Zusammenhang zwischen der 

Sozialleistungsquote und dem Wirtschaftswachstum sowie sinkenden Arbeitsanreizen 

nachgewiesen werden (Überblick bei Alber 2001; Lindert 2004). Zudem kann 

Sozialpolitik auch die Rolle eines automatischen Stabilisators einnehmen, etwa wenn 

die Arbeitslosenversicherung eine stabile Konsumgüternachfrage auch in Phasen der 

Rezession garantiert. 

Unter den verschiedenen politischen Folgen sind das Konfliktlösungspotenzial und die 

Stabilisierungsfunktion der Sozialpolitik von besonderer Relevanz. In der 

Entstehungszeit staatlicher Sozialpolitik stand die Konfliktlösungsfunktion oft im 

Vordergrund – die Einführung der Sozialversicherungen im deutschen Kaiserreich sollte 

das Protestpotenzial der Arbeiter verringern und das Erstarken der Sozialdemokratie 

stoppen. Sozialpolitik federt politische Konflikte aufgrund ökonomischer Krisen und 

Arbeitslosigkeit ab. Insgesamt stabilisiert die hohe Akzeptanz sozialpolitischer 

Intervention die Demokratie und trägt damit zur Legitimität des politischen Systems 

bei. Allerdings erzeugt Sozialpolitik ihre eigenen Konflikte: Der Streit um Kürzungen 

von Sozialprogrammen kann das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben lähmen, 

etwa durch Proteste wie 1995 in Frankreich. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Entstehung 

neuartiger, von Sozialpolitik erst hervorgebrachter gesellschaftlicher Spaltungen, etwa 

durch die Herausbildung von „Versorgungsklassen“ (Lepsius 1979), die ihre Privilegien 

politisch verteidigen. In ähnlicher Weise steht heute die ungleiche Behandlung von 

„Insidern“ – Kernarbeitnehmern in regulären Beschäftigungsverhältnissen – und 
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„Outsidern“ – Arbeitslose und prekär Beschäftigte mit oft bedeutend geringerer sozialer 

Absicherung – im Zentrum politischer Konflikte (Rueda 2005). 

Unterm Strich entfaltet Sozialpolitik viele der beabsichtigten positiven Wirkungen; 

insbesondere die sozialen Ziele der Reduzierung von Armut und Ungleichheit werden 

erreicht und das weitgehend ohne die befürchteten negativen wirtschaftlichen Folgen. 

Eine Reihe von unbeabsichtigten Konsequenzen ausgebauter Sozialstaatlichkeit sollte 

aber nicht ignoriert werden, insbesondere die politisch ambivalente Rolle der 

Sozialpolitik als Instrument der Konfliktlösung und gleichzeitig Ursache neuer 

Konfliktherde. 

5 Fazit 

Der Begriff Sozialpolitik ist schillernd – er lässt sich nicht auf eine universell gültige 

Definition reduzieren. Eine enge und eine weite Konzeption von Sozialpolitik ergänzen 

einander und, je nach Problemstellung, kann ein Konzept dem anderen vorgezogen 

werden. Die Diskussion über Entstehung, Entwicklung und Umbau der Sozialpolitik 

lenkt den Blick auf einige zentrale politische, funktionale und institutionelle 

Einflusskräfte. Auffällig sind die großen sozialpolitischen Unterschiede unter den 

westlichen Ländern, die mit Hilfe von Regimemodellen beschrieben werden. Zudem ist 

diese Varianz zwischen den Wohlfahrtsstaaten bislang nicht merklich abgebaut worden. 

Ebenso überwiegen bei aller Kritik an den Wirkungen der Sozialpolitik die positiven 

gesellschaftlichen Aspekte. Wie diese auch in Zukunft bewahrt und erhalten bleiben 

können, hängt stark von der Reformfähigkeit der Sozialpolitik ab und wie sie an neue 

gesellschaftliche Risiken und Problemlagen angepasst wird. Was ihre 

Anpassungsfähigkeit anbelangt, gibt die Geschichte der Sozialpolitik allerdings Anlass 

zu Optimismus. 
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Grundziige einer Theorie staatlicher Sozialpolitik 

6.1 Zu den Aufgaben und zum Stand der Theorie der 
Sozialpolitik 

In der Einfiihrung wurden die Aufgaben der Wissenschaft von der So
zialpolitik bereits dargestellt. In diesem Kapitel soUen aus diesem Auf-
gabenkomplex zwei Fragestellungen herausgegriffen und mit Hilfe der 
theoretischen Analyse^ zu beantworten versucht werden:^ 

1. Wodurch wurde und wird Sozialpolitik notwendig (Theorie der Ent-
stehungsbedingungen staatlicher Sozialpolitik)? 

2. Wodurch wird die Entwicklung der Sozialpolitik in einer Gesellschaft 
bestimmt (Theorie der Entwicklungsbedingungen)? 

Dieser Versuch erhalt dadurch besonderes Gewicht, dass v.a. an neoklas-
sischem Denken orientierte Okonomen nicht nur die AufFassung vertre-
ten, es gebe keine Theorie der Sozialpolitik, sondern auch die Entwick
lung einer „okonomischen Theorie der Sozialpolitik" fordern.^ 

Fiir die beiden ersten Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg kann 
man zwar grofiere Theoriedefizite der Sozialpohtiklehre feststellen. Diese 
Liicken wurden jedoch, nicht zuletzt angeregt durch Elisabeth Liefmann-
Keils „Okonomische Theorie der Sozialpohtik" (1961), zu einem gro£en 
Teil geschlossen. Insbesondere Soziologen lieferten beachtliche empirische 

Eine ausfiihrliche Darstellung dieser Theorie findet sich bei Lampert 1990b, S. 9 fF. 
Zwei weitere zentrale Fragestellungen, namlich die Prage nach den Wirkungen der 
Sozialpolitik und nach den Grenzen der Sozialpolitik werden an anderen Stellen 
aufgegriffen (S. 503 ff. bzw. S. 523 ff.)-
Vgl. dazu und zur Widerlegung der Auffassung von der Theoriearmut der wissen-
schaftlichen Sozialpolitik die ausfiihrlichere Darstellung bei Lampert/Bossert 1987 
und Lampert 1990b, S. 14 ff. Zu den Leistungen und Grenzen einer „okonomischen 
Theorie der Sozialpolitik" vgl. Lampert 1992d. 
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Beitrage."^ Die Theorie der Sozialpolitik steht mittlerweile der Theorie 
der Wirtschaftspolitik, wenn iiberhaupt, dann nicht mehr viel nach. 

Zur Forderung nach einer okonomischen Theorie der Sozialpolitik sei 
hier nur angemerkt, dass sie dem multidisziplinaren Charakter der Sozi
alpolitik nicht Rechnung tragt; SozialpoHtik lasst sich weder der Okono-
mie noch der Soziologie noch der politischen Wissenschaft zuordnen. Die 
sozialstaatlichen und wohlfahrtsstaatlichen Gesellschaftssysteme sind au-
£erdem nicht nur aus okonomischen Griinden gefordert und entwickelt 
worden, sondern zur Sicherung des sozialen Friedens in der Gesellschaft 
und zur Verwirkhchung menschhcher Grundrechte. Die kritisierte Forde
rung nach einer okonomischen Theorie der Sozialpolitik stellt daher eine 
methodologisch unzulassige disziplinare Einengung der Sozialpolitik und 
eine unzulassige Uberbetonung okonomischer Aspekte gegeniiber nicht-
okonomischen Zielsetzungen dar. 

Der Hinweis auf die Grenzen einer okonomischen Theorie der Sozi
alpolitik schliefit selbstverstandhch okonomische Rechtfertigungen eines 
Wohlfahrts- oder Sozialstaates nicht aus. Der mogliche Nachweis, dass 
Sozialpolitik die okonomische Effizienz eines Wirtschaftssystems fordern 
kann, konnte auch zur Folge haben, dass diejenigen, die nur die Kosten 
einer Sozialpolitik, nicht aber auch ihre okonomischen und gesellschaftli-
chen Ertrage im Auge haben, eine neue Perspektive zur Beurteilung der 
Sozialpolitik gewinnen. Bei der folgenden Entwicklung der Grundziige 
der Sozialpolitik werden wir daher den okonomischen Begriindungen der 
Sozialpolitik besondere Aufmerksamkeit schenken. 

Aus okonomischer Perspektive wird Sozialpolitik v.a. notwendig, um 
die Folgen von Marktversagen in Gestalt unvollkommenen Wettbewerbs, 
unvollkommener Information, vor allem auf den Arbeits- und Versiche-
rungsmarkten, positive externe Effekte der vor allem in Familien erfol-
genden Humanvermogensbildung^, negative externe Effekte sehr niedri-
gen Einkommens, die Notwendigkeit des Angebots an meritorischen Gii-
tern und die Notwendigkeit, die Konsequenzen fehlender oder nur mit 
starker zeitlicher Verzogerung oder mit hohen sozialen Kosten wie Kapi-
talvernichtung und Arbeitslosigkeit zustandekommender Marktgleichge-
wichte^ zu vermeiden oder abzumildern. „Such a welfare state is justified 
not simply by redistributive aims one may (or may not) have, but be
cause it does things which private markets would either do inefficiently, 
or would not do at all."^ 

^ Vgl. dazu den Nachweis bei Lampert/Bossert 1987, S. 117 ff. und Lampert 1990b, 
S.43ff. 

^ Vgl. dazu vor allem Bundesministerium fiir Familie, Senioren, Prauen und Jugend 
(Hg.), 2001. 

^ Vgl. dazu Barr 1992. 
^ Barr 1992, S. 754. 
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Neben dem Marktversagen stellt eine eigenstandige Gruppe von Ur-
sachen fur staatliche Sozialpolitik dar, was man unter dem Begriff „so-
ziales Wirtschaftssystem-Versagen" subsumieren kann. Gemeint ist die 
Tatsache, dass jedes nicht absichtlich entsprechend sozialen Zielen aus-
gestaltete Wirtschaftssystem sich nur in dem Mafie an sozialen Normen 
orientiert, in dem die wirtschaftliche Funktionserfiillung durch diese Nor
men beeinflusst wird. Ihrer Ausrichtung am Prinzip okonomischer Ratio-
nalitat entsprechend sind politisch nicht an sozialen Zielen ausgerichtete 
Wirtschaftssysteme sozial indifferent. 

6.2 Grundziige einer Theorie der 
Entstehungsbedingungen staatlicher Sozialpolitik 

Eine Theorie der Entstehungsbedingungen staathcher Sozialpohtik muss 
zunachst erklaren konnen, wann staatliche Sozialpolitik notwendig wird. 
Wenn die Theorie allgemeingiiltig sein will, muss diese Erklarung raum-
und zeitunabhangig sein. Zusatzlich ist es erforderlich, fiir bestimmte 
Gesellschaften in bestimmten historischen Epochen speziellere Theorien 
gleichsam als Unterfalle einer allgemeinen Theorie zu entwickeln, um 
Besonderheiten der Sozialpohtik, seien sie in der Quahtat oder in der 
Quantitat begriindet, zu erklaren. 

6.2.1 Eine raum- und zeitunabhangige Erklarung der 
Notwendigkeit staatlicher Sozialpolitik 

Einen grundlegenden Beitrag zur Begriindung der Notwendigkeit staatli
cher Sozialpolitik hat 1911 Otto von Zwiedineck-Siidenhorst geleistet, als 
er in seiner „Sozialpohtik" auf folgende Entstehungsbedingungen hinwies: 

1. eine im Zuge wirtschafthcher Entwicklung mit der Arbeitsteilung und 
der beruflichen Gliederung verbundene Vergesellschaftung, die 
a) die wirtschaftliche Autarkic bestimmter Sozialgebilde zerstort 

und gegenseitige Abhangigkeiten schafft (S. 2) und 
b) gleichzeitig in ihrem inneren Gefiige eine Schichtung aufweist, die 

durch Unterschiede im Besitz, im Einkommen, im Beruf und in 
der Rasse begriindet sein kann (S. 9-11, S. 16-20); 

2. eine unterschiedliche Teilhabe der unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Schichten an den wirtschaftlichen Errungenschaften, die 
a) entweder das Fortbestehen der Gesellschaft durch eine Bedrohung 

des inneren Friedens gefahrdet (S. 49) oder 
b) a)aufgrund der Uberzeugung fiir korrekturbediirftig gehalten wird, 

dass jedes Individuum einen Anspruch auf ein menschenwiirdiges 
Dasein und auf die fiir die Personlichkeitsentfaltung notwendigen 
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Bedingungen, also Anspruch auf eine bestimmte Grundsicherung, 
hat (S. 22); 

3. die Existenz eines Bedarfs, der nur koUektiv bzw. politisch gedeckt 
werden kann. Zwiedineck-Sudenhorst nennt v.a. die Einschrankung 
wirtschaftlicher Freiheit, soweit diese Freiheit die begriindeten Inter-
essen anderer verletzen kann, die Umgestaltung der Produktionsver-
fassung, die Erleichterung des sozialen Aufstiegs, die Verwirklichung 
des Rechts auf Bildung und die Einflussnahme auf die Einkommens-
gestaltung mit dem Ziel der Verringerung „scharfer" Einkommens-
und Besitzunterschiede. Zwiedineck-Sudenhorst spricht damit insbes. 
den aus starken Ungleichheiten resultierenden Bedarf an interperso-
neller Umverteilung von Rechten, Chancen, Einkommen und Vermo-
gen an. 

Aus diesem Ansatz lasst sich auch eine auf Industriegesellschaften bezo-
gene Theorie der Entstehungsbedingungen staathcher Sozialpohtik ab-
leiten. 

6.2.2 Erklarung der Notwendigkeit staatlicher Sozialpolitik in 
entwickelten Wirtschaftssystemen 

Zur Grundlegung einer Theorie der Entstehungsbedingungen staathcher 
Sozialpolitik in entwickelten Wirtschaftssystemen haben v.a. Soziologen 
beigetragen, die - wie Zwiedineck-Sudenhorst - herausgearbeitet haben, 
dass die mit Arbeitsteilung verbundene Industrialisierung, die Verstad-
terung und die Herausbildung der Biirokratie im Zuge der Entstehung 
der Nationalstaaten strukturellfunktionelle Differenzierungsprozesse mit 
sich brachten, die - vor allem in Verbindung mit der Entstehung des 
Lohnarbeitsverhaltnisses - sozialpolitischen Bedarf in Bezug auf die Ar-
beitsbedingungen, die Arbeitsmarktverfassung, die soziale Sicherheit und 
die Versorgung mit offentlichen Giitern^ entstehen liefien. 

Diese Ansatze lassen sich zu einer Theorie der Entstehungsbedingun
gen staatlicher Sozialpolitik ausbauen.^ 

^ Vgl. dazu Flora/Alber 1984a, S.37 ff., insbes. S. 38, die in ihrer Theorie 
wohlfahrtsstaatlicher Entwicklung auf Durkheim zuriickgreifen. In Europa lag 
nach Wolfram Fischer eine wirtschaftliche Grundbedingung fiir die Entstehung 
der neuzeitlichen Sozialpolitik in der Ablosung der agrarisch-kleingewerblich-
hausindustriellen Produktionsweise durch die industriell-grol^betrieblich bestimmte 
Wirtschaft. W. Fischer 1979, S. 91 ff., insbes. S. 101. 

^ Ein Ausbau erscheint erforderlich, weil sowohl bei Otto v. Zwiedineck-Sudenhorst 
als auch bei Peter Flora und Jens Alber, deren Analyse sich nur auf das System 
sozialer Sicherheit bezieht, die durch den entwicklungsbedingten gesellschaftlichen 
Strukturwandel verursachten sozialpolitischen Bedarfe nicht systematisch erfasst 
und beide Ansatze nur auf „kapitalistische" Gesellschaften bezogen sind. 
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Grundlage fiir diese Theorie ist die These, dass die Notwendigkeit zu 
staatHcher SozialpoHtik besteht, wenn kumulativ folgende Bedingungen 
gegeben sind: 

1. es entsteht oder besteht die Notwendigkeit, die Lebenslage (= Exis-
tenzbedingungen) bestimmter gesellschaftUcher Gruppen zu beein-
flussen, weil andernfalls entweder der soziale Priede und die Existenz 
der Gesellschaft bedroht ist oder weil gesellschaftUche Ziele, die von 
den Tragern pohtischer Entscheidung anerkannt und verfolgt wer-
den, wie z.B. die Wahrung der Menschenwiirde und der Schutz vor 
existenzbedrohenden Risiken, verletzt werden; 

2. die fiir erforderhch gehaltene bzw. erwiinschte Lebenslagebeeinflus-
sung ist selbstverantwortHch oder mit Hilfe marktwirtschaftUcher 
Einrichtungen oder bisher bestehender nichtstaatlicher Einrichtun-
gen nicht m5gUch. Wenn beide Bedingungen erfiillt sind, existiert in 
einer Gesellschaft sozialpolitischer Bedarf verschiedener Art, der im 
folgenden Abschnitt systematisiert werden wird. 

Beide Bedingungen konnen auch in nichtindustriellen Gesellschaften 
erfiillt sein (vgl. Partsch 1983), weil auch in diesen Gesellschaften die 
Lebenslagen der Menschen prinzipiell, wenn auch nicht so stark wie in 
der Industriegesellschaft, durch schwerwiegende Risiken (Krankheit, Al
ter, Unfall) bedroht und die Moglichkeiten individueller Risikovorsorge 
durch intertemporale Einkommensumverteilung sehr begrenzt sind, so 
dass iiberindividuelle, koUektive, wenngleich nichtstaatliche Sicherungs-
einrichtungen entstanden (in der archaischen Gesellschaft die verwandt-
schaftliche Gruppe, in der Feudalgesellschaft die Hausgemeinschaft, die 
Nachbarschaft und die Genossenschaft). Die mit der Industrialisierung 
verbundene Anderung der Arbeitsverfassung hat den Bedarf an Sozial
politik im Vergleich zu vorindustriellen Gesellschaften potenziert. 

Die Grundthese iiber die Entstehungsursachen sozialpolitischen Be-
darfs lasst sich differenzieren, wenn man die sozialpolitischen Bedarfe ei-
nerseits und die denkbaren Moglichkeiten ihrer Deckung andererseits er-
fasst. Da die Notwendigkeit zu staatlicher Sozialpolitik noch nicht gleich-
bedeutend mit der Entstehung und Entwicklung staatlicher Sozialpolitik 
ist, weil dies die Moglichkeit der Verfiigung iiber Instrumente voraus-
setzt, ist eine Antwort auf die Frage nach den Voraussetzungen fiir die 
Entstehung und Entwicklung staatlicher Sozialpolitik erforderhch. Be-
vor diese Frage aufgegriffen wird, soUen die Grundziige einer Theorie 
sozialpolitischer Bedarfe und der Moglichkeiten ihrer Deckung skizziert 
werden. 
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6.2.3 Theorie sozialpolitischer Bedarfe 

Eine Theorie der Entstehung sozialpolitischer Bediirfnisse, die „die erste 
Saule einer Theorie der Sozialpolitik bilden soil", entwickelte Hans-Peter 
Widmaier (1976, S. 47 bis 55). Diese Theorie, die auf die neuzeithchen 
Wohlfahrtsstaaten, insbes. kapitalistischer Provenienz, bezogen ist, kann 
zu einer allgemeingiiltigeren Theorie sozialpolitischer Bediirfnisse oder 
sozialpolitischen Bedarfs^^ ausgebaut werden, wenn man zunachst unab-
hangig vom Entwicklungsstand einer Gesellschaft und unabhangig von 
der Auspragung ihres Wirtschaftssystems von den iiberhaupt denkba-
ren sozialpolitischen Bedarfskategorien ausgeht. Eine solche allgemeine 
Systematik sozialpolitischen Bedarfes kann dann auch Grundlage fiir die 
Ableitung entwicklungs- und wirtschaftssystemspezifischer sozialpoHti-
scher Bedarfe sein. 

a) Allgemeine Systematik sozialpolitischer Bedarfe 

Ausgehend von der Frage, in welchen Fallen es erforderlich werden kann, 
die Lebenslage bestimmter gesellschaftlicher Gruppen zu beeinflussen, 
stofit man auf die im Folgenden angefiihrten Bedarfsarten bzw. sie aus-
losende Ursachen: 

1. permanent vorhandener Grundbedarf. Er ist seiner Qualitat nach 
raum-, zeit- und wirtschaftssystemunabhangig, weil es in jedem so-
zialen Verband stets eine gewisse Zahl von Menschen gibt, die auf-
grund geistiger, psychischer oder korperlicher Schwache iiberhaupt 
nicht oder nur begrenzt in der Lage sind, ihre Existenz ohne Hilfe 
Dritter zu sichern; es gibt auch stets mehr oder minder grofie soziale 
Gruppen, die aufgrund mangelnden intellektuellen und wirtschaft-
lichen Vermogens keine ausreichende selbstverantwortliche Vorsorge 
gegen die Folgen von Standardrisiken treffen konnen; der Quantitat 
nach wird der permanent vorhandene Grundbedarf nachhaltig durch 
die soziookonomische Struktur der Bevolkerung (Altersstruktur, Be-
rufsstruktur) beeinflusst, aber auch durch die Wert- und Zielvorstel-
lungen in der Gesellschaft, die wiederum nicht unabhangig von den 
Bedarfsdeckungsmoglichkeiten sind; 

2. evolutions- oder entwicklungsbedingter Bedarf. Er wird dadurch ver-
ursacht, dass im Gefolge gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Ent-
wicklung entweder durch strukturellfunktionelle Differenzierungspro-
zesse (Arbeitsteilung, soziale Desintegration, Verstadterung) die Mog-
lichkeiten der Existenzsicherung und der Risikovorsorge fiir soziale 

10 Dass Widmaier den Terminus „Bedurfnis", nicht den BegrifF „Bedarf" verwendet, 
sollte als unerheblich betrachtet werden. Die Verfasser ziehen den Ausdruck „Be-
darf" vor, weil er in hoherem Maie die Notwendigkeit einer Deckung anzeigt als 
ein Bediirfnis. 
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Gruppen beeintrachtigt werden oder dass der mit wirtschaftlicher 
Entwicklung zwangslaufig verbundene wirtschaftliche Strukturwan-
del individuelle und familiale Lebenslagen beeintrachtigt (Arbeitslo-
sigkeit, berufliche Dequalifizierung, Notwendigkeit zu sozialer und re-
gionaler Mobilitat) oder dass wirtschaftssystemspezifische Lebensla-
gebeeintrachtigungen auftreten, z.B. eine Ausbeutung auf der Grund-
lage einer bestimmten Produktions- bzw. Arbeitsverfassung; je gro
wer die Rate des technischen Fortschritts ist und je mehr Lebens- und 
Wirtschaftsbereiche er durchdringt, desto grofier wird der evolutions-
bedingte Bedarf. Da sich dertechnische Fortschritt immer schneller 
vollzieht, liegt hier eine gewichtige Ursache sozialpolitischer Expan
sion; 

3. verteilungsbedingter Bedarf. Er ist prinzipiell ebenfalls gesellschafts-
und wirtschaftssystemunabhangig und beruht auf mehr oder min
der ausgepragten Ungleichheiten in der Verteilung von poUtischen, 
personhchen und/oder wirtschafthchen Rechten bzw. in den Verfii-
gungsmoghchkeiten iiber wirtschafthche Giiter (Existenz einer „sozia-
len Frage"); verteilungsbedingter sozialpoHtischer Bedarf wird nicht 
nur vor allem durch Ungleichheiten der Einkommens- und Vermo-
gensverteilung verursacht, sondern auch durch die raumhche Vertei
lung der okonomischen und sozialen Ressourcen und Infrastruktu-
ren (Verkehrserschlieftung, Kommunikationsmoglichkeiten, Ausstat-
tung des Raumes mit Kindergarten, Schulen, Krankenhausern, Bera-
tungseinrichtungen usw.); 

4. katastrophenbedingter (Seuchen, Erdbeben, Uberschwemmungen usw.) 
und kriegsfolgenbedingter Bedarf. Es ist unschwer einzusehen, dass 
alle diese Bedarfsarten in nichtstatischen, sich entwickelnden Ge-
sellschaften wirtschaftssystemunabhangig auftreten konnen und auch 
tatsachlich auftreten. 

5. Eine Bedarfskategorie, die entwicklungsstand- und wirtschaftssys-
temspezifisch ist, ist der „geweckte^'' Bedarf. Darunter ist zum einen 
zu verstehen ein Bedarf, der in verbandestaatlich organisierten Mehr-
parteiendemokratien durch die Trager der politischen Willensbildung 
(Parteien, Verbande) erzeugt wird oder auch bei einer bestimmten 
Ausgestaltung sozialer Sicherungssysteme durch die Anbieter sozia
ler Leistungen, z.B. die Arzte, die Krankenhauser, Versorgungsamter 
usw., produziert wird.^^ Es ist zu einem guten Teil dieser geweckte 
Bedarf, der den Sozialstaat an die Grenzen seiner Leistungsfahigkeit 
fiihrt. Geweckten Bedarf gibt es zum anderen in weniger entwickelten 

^̂  Vgl. dazu auch Bethusy-Huc 1976, S. 287 f., die darauf verweist, dass die Funktio-
nare des sozialen Sicherungsapparates aus Griinden der Machtausweitung an zu-
nehmender Befriedigung des Bediirfnisses der Primargruppen nach Sicherheit und 
steigender Abhangigkeit ihrer Mitglieder von den Bindungen an diesen Apparat 
interessiert sind. 
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Landern, auf die durch Internationale Organisationen sozialpolitische 
Standards entwickelter Lander iibertragen werden oder die von sich 
aus (entsprechend der DifFusionstheorie) sozialpolitische Ziele und 
Systeme anderer Lander zum Vorbild nehmen. Diese Spezifizierung 
der Bedarfe soil fiir marktwirtschaftliche Industrie- und Dienstleis-
tungsgesellschaften im folgenden Abschnitt vorgenommen werden. 

b) Bereichsbezogene Ableitung sozialpoUtischer Bedarfe fiir entwickelte 
marktwirtschaftliche Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften 

In der Literatur finden sich zahlreiche Beitrage zur Notwendigkeit der 
Deckung bereichsbezogener sozialpoUtischer Bedarfe.^^ Die in den ein-
schlagigen Arbeiten angefiihrten Argumente fiir die Notwendigkeit einer 
Arbeitnehmerschutz-, einer Sozialversicherungs-, einer Arbeitsmarkt-, ei
ner Betriebs- und Unternehmensverfassungspolitik, einer Vermogens-, 
Familien-, Wohnungs- und Bildungspolitik lassen sich ausnahmslos ab-
leiten, wenn man iiberpriift, wie in marktwirtschaftlichen Systemen ohne 
sozialpolitisch orientierte Ausgestaltung dieser Bereiche die Lebenslagen 
jeweils relevanter sozialer Gruppen beeintrachtigt werden wiirden. Ge-
ordnet nach ausgewahlten zentralen sozialpolitischen Handlungsfeldern^^ 
sind folgende Bedarfe zu decken: 

- in der Arbeitnehmerschutzpolitik der Bedarf an Mafinahmen zum 
Schutz der Gesundheit, der Arbeitskraft, der Regenerationsmoghch-
keiten und der Personlichkeitsrechte der Arbeitnehmer; er ergibt sich 
aus der sozialen Bediirfnissen der Arbeitnehmer gegeniiber indiffe-
renten marktwirtschaftlichen Produktionsverfassung und aus exter-
nen Effekten der Produktion, die auf den Produktionsfaktor Arbeit 
wirken;̂ "^ 

- in der Sozialversicherungspolitik der Bedarf an Sicherung vor existenz-
bedrohenden Risiken, die die potentiell Gefahrdeten nicht aus eigener 
wirtschaftlicher und geistiger Kraft oder Einsicht bewaltigen konnen 
und fiir deren Absicherung zieladaquate nichtstaatliche Sicherungs-
einrichtungen nicht existieren;^^ 

^̂  Die skizzierte Theorie gilt nicht nur fiir Nationalstaaten mit einem Trager der 
Sozialpolitik, sondern auch fiir nationalstaatliche Teilgebilde (z. B. Lander und 
Gemeinden) und fiir Staatengemeinschaften, wie etwa die Europaische Gemein-
schaft. In diesen Fallen existieren mehrere Trager sozialpoUtischer Verantwortung. 
Fiir jeden dieser Trager ist eines der in Abschnitt 6.3.2 dargestellten Determinan-
tensysteme mit einer spezifischen Auspragung wirksam. 

^̂  Vgl. dazu Lampert/Bossert 1987, S. 117 ff. Vgl. auch den Uberblick uber oko-
nomische Begriindungen fiir staatliche Sozialpolitik in Rolf/Spahn/Wagner 1988, 
S. 21 ff. sowie weitere Beitrage in diesem Sammelband. 

^̂  Eine Auflistung sozialpoUtischer Bedarfe unter dem Aspekt sozialer Sicherheit fiir 
verschiedene Generationen (altere, mittlere, junge, ungeborene) findet sich bei Hau-
ser 1988, S. 147 ff. 

^̂  Vgl. dazu Winterstein 1977, S. 300 sowie Kapp 1958, S. 41 ff. und S. 141 ff. 
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- in der Arbeitsmarktpolitik der Bedarf an Marktordnungspolitik, der 
angesichts der Marktformenungleichgewichte und der Marktunvoll-
kommenheiten auf freien Arbeitsmarkten gedeckt werden muss, um 
den Ausgleich zwischen den Teilarbeitsmarkten zu sichern und an-
omale Reaktionen des Arbeitsangebotes sowie monopsonistische Aus-
beutung zu verhindern;^^ 

- in der Betriebsverfassungspolitik der Bedarf an Sicherung element a-
rer Arbeitnehmerinteressen (Gesundheitsschutz, Schutz der Arbeits-
kraft, Wahrung der Menschenwiirde), die durch die fiir „kapitalisti-
sche" Unternehmen typische Zuordnung der Verfiigungsrechte iiber 
den Betrieb, iiber den Produktionsfaktoreneinsatz, iiber die erzeug-
ten Produkte und iiber den Produktionsertrag auf die Kapitaleigner 
bzw. ihre Beauftragten (die Unternehmer) gefahrdet erscheinen;^^ 

- in der FamilienpoUtik der Bedarf an Ausgleich zum Teil erheblich 
unterschiedlicher okonomischer Lasten von Familien mit Kindern ge-
geniiber Familien ohne Kinder; 

- weitere sozialpolitische Handlungsnotwendigkeiten ergeben sich im 
Bereich der Einkommensverteilungspolitik und zwar zum einen dar-
aus, dass die strukturwandlungsbedingten Anpassungslasten, die die 
Arbeitnehmer in Form einer Entwertung ihres Humankapitals, not-
wendiger Humankapitalreinvestitionen und als Fahigkeit sowie als Be-
reitschaft zu beruflicher und regionaler Mobilitat zu tragen haben, 
gerecht verteilt werden miissen, zum andern daraus, dass in einem 
auf dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit beruhenden Wirtschafts-
system NichtLeistungsfahige von der Einkommensverteilung zunachst 
ausgeschlossen werden und begrenzt Leistungsfahigen kein unterhalts-
sicherndes Einkommen zufliefit. 

Wie oben erwahnt, lasst sich die Notwendigkeit staatlicher Sozialpoli
tik nicht allein aufgrund der Existenz von Lebenslagebeeintrachtigungen 
ableiten; vielmehr muss noch die Bedingung hinzukommen, dass die Be-
hebung dieser Beeintrachtigungen in bestimmten Fallen nicht durch das 
marktwirtschaftliche System und nicht ohne Mafinahmen des Tragers der 
politischen Verantwortung moglich ist. Anders formuliert: notig ist eine 
Begriindung staatlicher Sozialpolitik als notwendige Folge des Versagens 
von Markten. Diese Begriindung findet sich im folgenden Abschnitt. 

6.2.4 M a r k t v e r s a g e n als U r s a c h e s t aa t l i che r Sozia lpol i t ik 

Die Notwendigkeit der Deckung sozialpolitischen Bedarfs durch den 
Staat kann als erwiesen gelt en, wenn gezeigt werden kann, dass eine Ver-
schlechterung von Lebenslagen weder durch die Betroffenen selbst mit 

^̂  Vgl. dazu Weisser 1956, S. 396 ff. sowie Schonback 1988, S. 45 ff. 
•̂̂  Vgl. dazu Briefs 1926, S. 200 ff.; Kapp 1958, S. 141 ff.; Heimann 1980, S. 127 ff. 

und Kleinhenz 1979a, S. 8 ff. 
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Hilfe privatwirtschaftlicher Vertrage noch durch nichtstaatliche Einrich-
tungen, z.B. durch marktwirtschaftliche Regelungen, wirksam beseitigt 
werden kann. Dann namlich schliefit die Gesellschaft die Liicke durch 
nicht-markthche Institutionen.^^ 

Die zentralen Funktionsmangel marktwirtschafthcher Ordnungen, die 
die Notwendigkeit sozialstaatHcher Interventionen aus okonomischer Sicht 
begriinden konnen, sind 

1. die Existenz meritorischer Giiter, 
2. offentUche Giiter und externe Effekte, 
3. Marktmacht, 
4. privatwirtschaftlich nicht versicherbare Risiken sowie 
5. Informationsasymmetrien. 

1. Meritorische Giiter 

SozialpoUtische EingrifFe des Staates werden haufig damit begriindet, 
dass die Individuen aufgrund von Informationsdefiziten bei privaten Ent-
scheidungen gegen ihre eigenen (langfristigen) Interessen verstofien. Es 
Hegt also (Zeit-) Inkonsistenz der individuellen Praferenzordnungen vor 
(vgl. Tietzel/Miiller 1998). So wiirden zukiinftige Bedarfe oder Risiken, 
die eine geringe Risikoeintrittswahrscheinhchkeit aufweisen, systematisch 
unterschatzt. Ohne die Setzung staatHcher Mindestnormen wiirden also 
Versicherungsleistungen nicht in ausreichendem Umfang nachgefragt. Bei 
EingrifFen aus meritorischen Griinden werden also die am Markt ofFen-
barten Praferenzen der Konsumenten anhand einer politisch gesetzten 
Praferenzordnung korrigiert. Das Konzept meritorischer Bedarfe ist als 
normative Grundlage sozialstaatlichen Handelns in der Okonomie jedoch 
aufierst umstritten, da es mit der Annahme bricht, dass nur der Einzelne 
in der Lage ist, die fiir ihn adaquaten Entscheidungen zu trefFen (metho-
dologischer Individualismus). 

2. OffentUche Giiter und externe Effekte 

Unter offentlichen Giitern versteht man Giiter oder Dienstleistungen, 
bei denen das Ausschlussprinzip nicht anwendbar ist bzw. mit prohibitiv 
hohen Durchsetzungskosten verbunden ware. Da niemand vom Konsum 
dieser Giiter ausgeschlossen werden kann, haben die potenziellen Kon
sumenten keinen Anreiz, ihre wahre Zahlungsbereitschaft fiir dieses Gut 

^̂  Vgl. dazu K. Arrow, Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, in: 
American Economic Review 1963, S. 947; „I propose here the view that, when 
the market fails to achieve an optimal state, society will, to some extent at least, 
recognize the gap, and nonmarket social institutions will arise attempting to bridge 
it." 
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bzw. diese Dienstleistung zu offenbaren. Diese Giiter bzw. Dienstleistun-
gen werden deshalb auch nicht privat bereitgestellt, obwohl sie einen Nut-
zenzuwachs stiften, der die marginalen Produktionskosten iibersteigt. Im 
Bereich der Sozialpolitik weisen verteilungspolitische Mafinahmen Merk-
male eines ofFentlichen Gutes auf. Wenn man realistischerweise unter-
stellt, dass alle Mitglieder einer Gesellschaft ein Interesse daran haben, 
dass in der Gesellschaft, in der sie leben, Armut und Not bekampft wird, 
dann ist ein bestimmtes Ma£ an Umverteilung durchaus praferenzad-
aquat. Sofern nun der Staat die Sicherung eines soziokulturellen Exis-
tenzminimums gewahrleistet, wird diesem Bedarf Rechnung getragen, 
und zwar unabhangig davon, ob der Einzelne seinen Beitrag zur Finan-
zierung der verteilungspolitischen Mafinahmen leistet oder nicht. Damit 
hat aber jeder Nettozahler einen Anreiz, sich seinen Zahlungsverpflich-
tungen zu entziehen. 

Eng mit dem Problem offentlicher Giiter ist das Problem externer 
Effekte verbunden. Externalitaten liegen vor, wenn die Handlung einer 
Person oder Institution die Nutzen- oder Produktionssphare einer ande-
ren Person oder Institution tangiert, ohne dass hierfiir eine Kompensati-
on erfolgt. In diesem Fall fiihrt die freie Marktallokation zu suboptimalen 
Ergebnissen. Bei positiven externen EfFekten, d.h. sofern die Handlungen 
einen Zusatznutzen bei Dritten hervorrufen, wird zu wenig von diesem 
Gut oder dieser Dienstleistung bereitgestellt, wahrend sich im Fall so-
zialer Zusatzkosten ein suboptimal hohes Angebot ergibt. Die Aufgabe 
der staatlichen Sozialpolitik ist es somit, externe Ertrage und soziale Zu
satzkosten nach dem Verursacherprinzip adaquat zuzurechnen, d.h. zu 
internalisieren. Ein in jiingster Zeit verstarkt diskutiertes Beispiel flir 
die Existenz externer Ertrage sind die Erziehungsleistungen, die die Fa-
milien erbringen. Diese Leistungen sind zwar teilweise privater Natur, 
stellen jedoch auch in erheblichem Umfang gesellschaftliche Ertrage fiir 
die AUgemeinheit dar (vgl. hierzu Kap. 13). 

3. Marktmacht 

Die Allokation auf deregulierten Markten fiihrt nur dann zu einem pa-
retooptimalen Ergebnis, wenn der Bedingungskatalog vollstandiger Kon-
kurrenz erfiillt ist. Dazu zahlt u.a. die Annahme, dass kein Anbieter 
oder Nachfrager durch seine Mengenentscheidungen den Marktpreis be-
einflussen kann, d.h. dass keine Marktmacht vorliegt. Diese Bedingung 
ist insbesondere auf den Arbeitsmarkten nicht erfiillt. Aufgrund spezi-
fischer Gegebenheiten des Faktors Arbeit (vgl. Kap. 8.2) hegt zwischen 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern ein Machtgefalle vor, das bei einer frei-
en Aushandlung des Arbeitsvertrags zu ineffizienten und verteilungspo-
litisch unerwiinschten Ergebnissen fiihrt. In diesen Fallen ist der Sozi-
alstaat gefordert, entweder durch das Setzen ordnungspolitischer Rah-
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menbedingungen oder durch direkte Interventionen, das Marktergebnis 
entsprechend zu korrigieren. 

4. Privatwirtschaftlich nicht versicherbare Risiken 

Damit ein existenzbedrohendes Risiko von privaten Versicherungen abge-
deckt werden kann, miissen ebenfalls bestimmte Voraussetzungen erfiillt 
sein.^^ So diirfen die Risikoeintrittswahrscheinlichkeit und die erwarte-
te Schadenshohe nicht prohibitiv hoch sein; diese Voraussetzungen sind 
bspw. verletzt, wenn das Risiko bereits eingetreten ist (Geburt eines 
behinderten Kindes) oder der Risikoeintritt mit hoher Wahrscheinlich-
keit absehbar ist (Absicherung des Risikos der Pflegebediirftigkeit bei 
„pflegenahen" Jahrgangen). Weiterhin diirfen die individuellen Risiken 
untereinander nicht positiv korrehert sein. Eine Verletzung dieser Bedin-
gung wird iibhcherweise fiir das Risiko der Arbeitslosigkeit unterstellt. 
Denn in Rezessionsphasen steigt nicht nur die individuelle, sondern auch 
die aggregierte WahrscheinUchkeit, arbeitslos zu werden. Sofern Nicht-
versicherbarkeit eines Risikos vorUegt, besteht zwar ein Bedarf an Ab
sicherung, aber kein privatwirtschaftHches Angebot. In diesen Fallen ist 
die staatliche Sozialpolitik gefordert, diesen Bedarf abzudecken. 

5. Informationsasymmetrien 

Ein weiterer Grund fiir das Versagen von Versicherungsmarkten kann 
darin bestehen, dass die Informationen iiber vertragsrelevante Merkmale 
ungleich zwischen Anbietern und Nachfragern von Versicherungsleistun-
gen verteilt sind. In diesem Fall kann es zu Negativselektion {adverse 
selection) und zu opportunistischem Verhalten {moral hazard) kommen. 
Negativselektion ist auf Informationsasymmetrien vor Vertragsabschluss 
zuriickzufiihren. Sofern ein Versicherer keine oder nur unzureichende In
formationen iiber die Verteilung der Schadenswahrscheinlichkeiten eines 
Versichertenbestandes besitzt, kann er den unterschiedlichen Risikotra-
gern nur eine einheitliche Durchschnittspramie zuordnen. Damit findet 
eine ex ante Umverteilung von den Versicherungsnehmern mit geringer 
individueller SchadenswahrscheinUchkeit (den sog. „guten" Risiken) zu 
jenen mit hoher Schadenswahrscheinlichkeit (den „schlechten" Risiken) 
statt . Da die kostendeckende Versicherungspramie unterdiesen Umstan-
den die marginale Zahlungsbereitschaft der Trager guter Risiken iiber-
steigt, haben diese einen Anreiz, die Versicherung zu verlassen. Dies kann 
bis zum Zusammenbruch einer Versicherung fiihren bzw. ursachlich da-
fiir sein, dass fiir bestimmte Risiken keine Versicherungslosung zustande 
kommt. Das Problem der Negativselektion kann gelost werden, indem 
der Staat fiir bestimmte Risiken eine Versicherungspflicht erlasst. 

19 Vgl. Strassl 1988. 
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Opportunistisches Verhalten {moral hazard) bedeutet, dass ein Ver-
tragspartner leistungsrelevante Vertragsinhalte nach Vertragsabschluss 
verandern kann, ohne dass dies durch die Vertragsgegenseite iiberpruf-
bar ist. Dadurch besteht fur den Versicherten ein Anreiz, die Inanspruch-
nahme von Leistungen nach Art und Umfang auszudehnen. Beispiele fur 
opportunistisches Verhalten sind der Uberkonsum von Gesundheitsleis-
tungen und der (versicherungsinduzierte) Verzicht auf praventive und 
prophylaktische Mafinahmen. Ein spezifisches moral hazard Problem 
ist die angebotsinduzierte Nachfrage nach arztlichen Leistungen (vgl. 
Kap. 10.3.1). Opportunistisches Verhalten liegt ebenfalls vor, wenn Indi-
viduen bewusst auf den Abschluss von Versicherungen verzichten, da sie 
bei Eintritt eines Notfalls durch ein staatliches Mindestsicherungssystem 
abgesichert sind. Auch um diesen Fall auszuschliefien kann es erforderlich 
sein, eine generelle Versicherungspflicht einzufiihren. 

Mit dem Nachweis der Existenz sozialpolitischen Bedarfs und der Not-
wendigkeit seiner Deckung mit Hilfe staatlicher Aktivitaten^^ ist die Not-
wendigkeit staatlicher Sozialpolitik nachgewiesen, noch nicht aber die 
Entstehung staathcher SozialpoHtik. Diese Entstehung setzt die Mog-
lichkeit der Bedarfsdeckung voraus. Auf sie soil im folgenden Abschnitt 
eingegangen werden. 

6.2.5 Allgemeine Voraussetzungen fiir die Moglichkeiten der 
Deckung sozialpolitischen Bedarfs 

Ein Blick in die Geschichte der Entstehung staatlicher Sicherungssys-
teme und staatlicher SozialpoHtik bestatigt, was auch logisch ableitbar 
ist, dass namlich staatliche Sozialpolitik nur entstehen kann, wenn eine 
Gesellschaft nicht nur bereit, sondern auch in der Lage ist, die Aufwen-
dungen fiir Sozialpolitik zu tragen. 

Diese Aufwendungen bestehen nicht nur aus Sozialtransfers, sondern 
auch aus Rechtsnormen, deren Einhaltung verbindlich gemacht wird und 
die die wirtschaftlichen Bedingungskonstellationen wirtschaftender Per-
sonen bzw. Einrichtungen verandern. Z. B. wirkt sich eine Begrenzung 
der maximal zulassigen Arbeitszeit im Rahmen eines Arbeitnehmerschut-
zes nicht nur eindeutig positiv auf die Gesundheit der Arbeitnehmer 

^° Die Formulierung „Deckung mit Hilfe staatlicher Aktivitaten" soil der Tatsache 
Rechnung tragen, dass die sozialpolitischen Giiter und Dienstleistungen nicht in 
alien Fallen vom Staat produziert und verteilt werden miissen. Je nach der Wirt-
schaftsordnung, den Zielen der Sozialpolitik, den in einem System verfolgten Prin-
zipien der Sozialpolitik und der Funktionsfahigkeit marktwirtschaftlicher Systeme 
kann es auch geniigen und sozialpolitisch effizient sein, wenn der Staat Aufgaben an 
halbstaatliche oder/und nicht staatliche Trager delegiert und sich - z. B. im Bereich 
der sozialen Sicherung - mit der SchafFung von Rahmenbedingungen, z. B. mit der 
Festlegung einer Versicherungspflicht und der Definition von Mindestnormen der 
Sicherung (fiir Versicherte und Versicherer), begniigt. 
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aus, sondern verlangt ceteris paribus Einkommensverzichte. Durch Ar-
beitnehmerschutznormen, insbes. durch den Betriebsschutz und den Be-
standsschutz der Arbeitsverhaltnisse, werden die Produktionskosten er-
hoht. Unmittelbarer erkennbar als in der Arbeitnehmerschutz- und in 
der Betriebs- sowie Unternehmensverfassungspolitik sind die Kosten der 
Sozialpolitik im Falle der Einfiihrung von Systemen sozialer Sicherung, 
anderer Sozialtransfers und beim Auf- bzw. Ausbau der sozialen Infra-
struktur. 

Wenngleich bisher empirisch keine Schwellenwerte der Industrialisie-
rung oder Urbanisierung nachgewiesen werden konnten, nach deren Er-
reichung die Einfiihrung von Systemen sozialer Sicherung notwendig und 
zugleich moglich wird (vgl. Alber 1979, S. 148), so zeigen doch Interna
tionale Vergleiche, dass nur industrialisierte und wirtschaftlich leistungs-
fahigere Lander iiber leistungsfahige Systeme sozialer Sicherung verfii-
gen und dass eine positive Korrelation zwischen dem wirtschaftlichen 
Leistungsniveau und dem Anteil der Sozialausgaben am Sozialprodukt 
besteht (vgl. Zollner 1963; Pryor 1968; Wilensky 1975). 

Neben der okonomischen Fundierung bzw. den Moglichkeiten der Fi-
nanzierung der Sozialpolitik ist eine weitere Voraussetzung fiir die De-
ckung sozialpolitischen Bedarfs, dass sich entsprechende Institutionen 
(insbes. Solidargemeinschaften) herausgebildet haben bzw. begriindet 
werden. Diese Bedingung ist jedoch weit weniger bedeutend als die Fi-
nanzierung der Bedarfsdeckung. 

Die hier skizzierte Theorie der Entstehung staatlicher Sozialpolitik 
konzentriert sich entsprechend der beabsichtigten Allgemeingiiltigkeit 
nur auf die wesentlichen Bestimmungsgriinde, namlich: 

1. die Entstehung sozialpolitischen Bedarfs aufgrund der strukturell-
funktionellen Differenzierung in sich wirtschaftlich entwickelnden Ge-
sellschaften, der im wesentlichen Bedarf an Beeinfiussung individuel-
ler und familialer Lebenslagen ist; 

2. die Unmoglichkeit, diesen Bedarf privatwirtschaftlich oder durch 
nichtstaatliche Institutionen zu decken; 

3. die Finanzierbarkeit der Bedarfsdeckung mit Hilfe spezifischer staat
licher oder staatlich initiierter Institutionen. 

Die Qualitat und der Umfang einer entstehenden und sich entwickeln
den staatlichen Sozialpolitik hangen von spezifischen Bestimmungsgrlin
den ab. Sie soUen im Rahmen der Theorie der Entwicklungsbedingungen 
staatlicher Sozialpohtik aufgezeigt werden. 
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� Der Sicherung ihres selbstständigen Wohnens dient der Ausbau wohnungsbe-
zogener sozialer Dienste, vor allem hauswirtschaftlicher Hilfen.  

� Der Vermeidung von isolationsfördernden Wohnbedingungen dienen ein ver-
mehrtes Angebot an Gemeinschaftswohnen sowie Angebote zum Erhalt und 
zur Förderung von Kommunikation und Kontakten insbesondere im intergene-
rationellen Kontext.  

� Vor dem Hintergrund steigender Alterspflegebedürftigkeit und Demenzer-
krankungen kommt dem Ausbau und der verbesserten Qualifizierung der stati-
onären wie des ambulanten und teilstationären professionellen Pflegeinfra-
struktur besondere Beachtung zu. Diese muss vor allem auf die gerontopsychi-
atrische Pflege zugeschnitten sein.  

� Daneben gilt es, die rückläufigen familiären Ressourcen infrastrukturell wie 
materiell zu stützen bzw. durch komplementäre Dienste zu ergänzen oder zu 
ersetzen. Gemeinsam mit Betrieben, Verwaltungen und Tarifparteien muss 
nach Möglichkeiten einer besseren Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und 
Pflege gesucht werden. 

� Künftig gilt es, die Förderung und Unterstützung sekundärer informeller Un-
terstützungssysteme voranzutreiben. Das bürgerschaftliche Engagement für 
Ältere (möglichst auch mit Älteren) ist auszuweiten  

� Insgesamt muss der Ausbau primärer Gesundheitsprävention bereits in frühe-
ren Lebensphasen ansetzen, so z.B. durch arbeitsweltbezogene Prävention 
(z.B. Arbeitsschutz, Humanisierungsforschung, betriebliche Gesundheitszir-
kel) oder durch die bessere Nutzung der Möglichkeiten lokaler Gesundheits-
förderung (vgl. Kapitel „Gesundheit und Gesundheitssystem“, Pkt. 3.1).  

� Da der Anteil älterer Menschen mit Migrationshintergrund stark zunehmen 
wird, ist der Auf- und Ausbau einer Altenhilfeinfrastruktur zu intensivieren, 
die darauf Bezug nimmt.  

5 Alterssicherung: Ziele, Gestaltungsformen und Systeme 
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Mit der altersbedingten Berufsaufgabe entfällt das Erwerbseinkommen und damit 
die wesentliche Quelle zur Bestreitung des Lebensunterhalts. Deswegen ist beizei-
ten Vorsorge für diesen Lebensabschnitt zu treffen – Armut oder die Abhängigkeit 
von finanziellen Hilfen durch Kinder oder andere Familienangehörige wären an-
sonsten die zwangsläufige Folge.  

Zwar werden sich im Alter bestimmte Ausgaben verringern (z.B. Wegfall der 
Unterhaltsleistungen an die Kinder, abgeschlossene Ausstattung des Haushaltes, 
Wegfall berufsbedingter Aufwendungen, miet- und zinsfreie Nutzung von Wohn-
eigentum). Auf der anderen Seite aber erhöhen sich auch einzelne Ausgabenansät-
ze, weil vermehrte Aufwendungen für soziale Kontakte, Gesundheitsvorsorge oder 
Pflege erforderlich sind. Diese Ausgaben schlagen um so mehr zu Buche, wenn 
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Kranken- und Pflegeversicherung sowie die sozialen Dienste bestimmte Leistungen 
nur noch begrenzt übernehmen oder hohe Zuzahlungen zu leisten sind. Insgesamt 
nimmt deshalb der Einkommensbedarf im Verhältnis zur mittleren Lebensphase 
nur begrenzt ab, in einzelnen Fällen kann er sich sogar noch erhöhen. 

Will man, dass ältere Menschen ab einer bestimmten Altersgrenze nicht mehr 
erwerbstätig sein müssen, aber dennoch uneingeschränkt am sozialen Leben teilha-
ben können, dann bedarf es Einkommensübertragungen an die ältere Generation. 
Zu entscheiden ist,  
� wann der Zeitpunkt im Lebenslauf erreicht ist, zu dem die Berufsaufgabe und 

Einkommensübertragung erfolgt,  
� welche Einkommensrisiken abgesichert werden sollen und 
� welches Leistungsziel mit der Einkommensübertragung angestrebt wird.  

In modernen Gesellschaften setzen der Zeitpunkt der altersbedingten Berufsaufga-
be und der Beginn der nachberuflichen Lebensphase weit vor dem durchschnittli-
chen Todesalter ein. Hierfür ist nicht nur ausschlaggebend, ob Erwerbstätigkeit im 
höheren Alter wegen des eingeschränkten physischen und psychischen Leistungs-
vermögens oder wegen der Probleme auf dem Arbeitsmarkt überhaupt noch mög-
lich ist. Vielmehr wird der Zeitpunkt der Berufsaufgabe auch von der Zielsetzung 
bestimmt, die letzte Lebensphase möglichst in Gesundheit und ohne die Zwänge 
und Belastungen der Berufsarbeit erleben und genießen zu können. Das Alter gilt 
als eine eigenständige Lebensphase, in der – weitgehend unabhängig von der Leis-
tungsfähigkeit – älteren Menschen Erwerbsarbeit nicht mehr zugemutet wird. Auf 
der anderen Seite hängt die Festlegung der Altersgrenze auch von den finanziellen 
Möglichkeiten ab. Je früher der Zeitpunkt der Berufsaufgabe einsetzt, desto länger 
muss geleistet werden und desto höher fällt die Belastung derjenigen aus, die die 
Einkommensübertragungen an die Älteren zu finanzieren haben. 

Das Arbeitseinkommen kann auch sehr frühzeitig, weit vor dem regulären Be-
rufsaustrittsalter entfallen, wenn wegen schwerwiegender gesundheitlicher Beein-
trächtigungen Erwerbsunfähigkeit eintritt. Die Frage ist, ob dieses Risiko der Er-
werbsunfähigkeit bzw. Erwerbsminderung im System der Alterssicherung erfasst 
wird oder unberücksichtigt bleibt. Ein weiteres Einkommensrisiko entsteht, wenn 
durch den Tod des Ernährers der wesentliche Teil des Familieneinkommens entfällt 
und der Lebensunterhalt der Kinder und des nicht erwerbstätigen Ehepartners – in 
aller Regel sind dies die Hausfrauen – nicht mehr gesichert ist. Auch hier ist zu 
entscheiden, ob die Absicherung von Hinterbliebenen (Witwen/Witwer/Waisen) 
zum Aufgabenbereich eines Alterssicherungssystems gehört. 

Offen ist schließlich, welche Leistungsziele mit der finanziellen Absicherung 
im Alter verbunden sind. Idealtypisch lässt sich zwischen zwei (sich nicht aus-
schließenden) Zielen unterscheiden: 
� Das Minimalziel besteht in der Vermeidung von Einkommensarmut. Ältere 

Menschen sollen ein Einkommens- und Lebensstandardniveau erreichen, das 
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zumindest dem sozial-kulturellen Existenzminimum der Gesellschaft ent-
spricht. Dabei ist es letztlich eine politisch-normative Entscheidung, auf wel-
chem Niveau die Armutsgrenze angesetzt wird und ob für ältere Menschen be-
sondere, von der erwerbsfähigen Bevölkerung abweichende Bedingungen gel-
ten. 

� Als weiterreichendes Ziel gilt die Lebensstandardsicherung. Da sich der Ein-
kommensbedarf im Alter an dem im Arbeitsleben erreichten Einkommens- 
und Lebensstandardniveau orientiert, wäre ein Absinken des Einkommens 
beim Berufsaustritt bis an die Armutsgrenze gleichbedeutend mit einer erheb-
lichen Beeinträchtigung der Lebenslage. Die Alterssicherung soll deshalb dazu 
beitragen, derartige Einkommenseinschnitte zu vermeiden. Offen ist dabei, 
was unter Lebensstandardsicherung konkret verstanden wird. Zu entscheiden 
ist insbesondere, welches Einkommen als Referenz dient, das letzte Einkom-
men oder das Einkommen im Durchschnitt des Berufsverlaufs, das individuel-
le Arbeitseinkommen oder das Haushaltseinkommen, und ob das Einkommen 
beim Berufsaustritt voll und ganz ersetzt werden soll oder ob bestimmte Ein-
bußen als tragbar angesehen werden.  

5.1 Gestaltungsformen der Alterssicherung  
Die älteste, ursprüngliche Form der Unterhaltssicherung für die nicht (mehr) er-
werbstätigen und erwerbsfähigen Älteren ist die Unterstützung durch Familienan-
gehörige vor allem durch Kinder und Enkelkinder. Diese, in der vorindustriellen 
Zeit übliche und in Deutschland noch bis in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg hinein 
praktizierte Form der familiären Unterstützung lässt sich aber unter den Bedingun-
gen moderner Gesellschaften nur noch begrenzt realisieren.  

Dies ist bereits erkennbar, wenn man sich die familiäre Absicherung älterer 
Menschen in der vorindustriellen Zeit vor Augen führt. Im Gegensatz zu manchen 
idealistisch verklärten Vorstellungen bot sie den älteren Menschen damals wenig 
mehr als ein Existenzminimum und zwängte sie in eine hohe ökonomische wie 
private Abhängigkeit von den anderen Familienmitgliedern. Und selbst diese Mi-
nimalversorgung war keineswegs immer automatisch gegeben: So wurde z.B. das 
Altenteil in der Landwirtschaft als explizites Schutzrecht der Altbauern eingeführt, 
um im Alter einen Anspruch auf Versorgung durch den Jungbauern zu haben und 
überhaupt auf dem Hof bleiben zu können.  

In einer modernen, ausdifferenzierten Gesellschaft haben sich traditionelle 
Wohn- und Lebensformen (Mehrgenerationenhaushalte) weitgehend aufgelöst und 
sozial-familiäre Bindungen und Verpflichtungen gelockert. Traditionelle Produkti-
onsformen in der Landwirtschaft und im Handwerk sind selten geworden. Zudem 
bedeutet der Rückgang der Geburtenhäufigkeit, dass ein wachsender Teil der älte-
ren Menschen überhaupt keine Kinder bzw. weniger Kinder hat, von denen sie im 
Bedarfsfall unterstützt werden könnten. Darüber hinaus ist von großer Bedeutung, 
dass die jeweiligen Generationen eigenständig und ökonomisch unabhängig von-
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einander leben wollen. Aber selbst wenn dies nicht gewollt wäre: Familien wären 
finanziell auch gar nicht in der Lage, ihren älteren Mitgliedern angesichts der ho-
hen und steigenden Lebenserwartung über Jahrzehnte hinweg ein ausreichendes 
Einkommen und Lebensniveau zu garantieren.  

Die sinkende Leistungsfähigkeit finanzieller Unterstützung durch die Familie 
war historisch der entscheidende Anlass zum Aufbau von Alterssicherungssyste-
men, welche die familiären Einkommensübertragungen zunächst ergänzt und 
schließlich ganz ersetzt haben. Dabei lassen sich grundsätzlich drei Gestaltungs-
formen unterscheiden, (1) die öffentliche Alterssicherung, (2) die private Alters-
vorsorge und (3) die betriebliche Altersversorgung. 

5.1.1 Öffentliche Alterssicherungssysteme 
Aufgabe der gesetzlich geregelten, öffentlich verwalteten und über Beiträge oder 
Steuern finanzierten Alterssicherung ist die Sicherstellung des Lebensunterhalts der 
älteren Generation unabhängig von familiärer Unterstützung oder privater Vorsor-
ge. Der internationale Vergleich zeigt, dass es jedoch nicht nur ein Alterssiche-
rungssystem gibt, sondern eine breite Vielfalt unterschiedlicher Ausgestaltungs-
formen, Leistungsziele und Finanzierungsregelungen (vgl. Pkt. 5.3 dieses Kapi-
tels). Auch in Deutschland existieren mehrere Systeme nebeneinander. Will man 
hier zu einem besseren Verständnis der staatlichen Systeme kommen, ist es hilf-
reich, zwischen drei Grundformen zu unterscheiden, dem Fürsorgemodell, dem 
Grundrentenmodell und dem Sozialversicherungsmodell. Dabei handelt es sich um 
Idealtypen, die sich in der Realität durchaus überschneiden und ergänzen können.  

Modell Fürsorge 
Das aus der traditionellen Armenfürsorge abgeleitete Fürsorgemodell stellt die 
unterste Schwelle der sozialen Absicherung im Alter dar. Bei Bedürftigkeit werden 
Einkommensleistungen und/oder Sachleistungen gewährt. Die Finanzierung erfolgt 
aus dem allgemeinen Steueraufkommen. Die Anspruchsberechtigung bezieht sich 
(in der Regel) auf die gesamte Bevölkerung, nicht nur auf ältere Menschen. Es gilt 
das Nachrangprinzip, d.h. dass die Zahlungen nur dann erfolgen, wenn der Lebens-
unterhalt nicht durch eigenes Einkommen, Vermögen oder durch Leistungen von 
unterhaltsverpflichteten Angehörigen sichergestellt werden kann. Das Niveau der 
Leistungen bemisst sich am sozial-kulturellen Existenzminimum, bezogen auf den 
Bedarf des Haushaltes, in dem der Bedürftige bzw. die Bedürftigen leben.  

In der konkreten Ausgestaltung bleibt offen, ob das Fürsorgemodell mit je-
weils spezifischen Regelungen und Bedingungen auf einzelne Personen- und Al-
tersgruppen zugeschnitten ist oder als einheitliches System universell gilt. Unter-
schiede zeigen sich auch bei der Frage, wie streng das Nachrangprinzip greift und 
wie die Bedürftigkeitsprüfung erfolgt. Entscheidend ist schließlich, wie die Höhe 
des Existenzminimum definiert wird und ob es eine Anpassung der Leistungen an 
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die allgemeine Einkommens- und Preisentwicklung gibt. (vgl. Bd. I, Kapitel „Ein-
kommen“ Pkt. 7.1). 

Da das Absicherungsniveau niedrig ist und infolge des Nachrangprinzips nur 
ein kleiner Tei der Älteren überhaupt Leistungen erhält, bleibt das Finanzierungs-
volumen einer nach dem Fürsorgemodell ausgestalteten Alterssicherung ver-
gleichsweise gering. Das lediglich existenzminimale Niveau hat zur Folge, dass mit 
dem Übergang in den Ruhestand ein tiefer Einkommenseinschnitt verbunden sein 
kann. Von der Zielsetzung her soll lediglich Armut vermieden werden. Das Nach-
rangprinzip wiederum verweist die älteren Menschen zunächst auf die Unterstüt-
zung durch ihre Familienangehörigen (in erster Linie auf die Kinder), schafft Ab-
hängigkeiten und kann die familiären Beziehungen gefährden. Bedürftigkeitsprü-
fungen sind zudem mit sozialer Kontrolle verbunden und wirken entwürdigend; die 
Leistungsempfänger drohen stigmatisiert und ausgegrenzt zu werden.  

Modell Grundrente 
Bei einer Grundrente zahlt der Staat allen Bürgern mit Erreichen der Altersgrenze 
eine Einkommensleistung. Vorleistungen müssen nicht erbracht werden; allerdings 
kann eine bestimmte Aufenthaltsdauer im Land zur Voraussetzung gemacht wer-
den. Einkommen und Vermögen des Leistungsempfängers oder von Angehörigen 
werden nicht angerechnet. Die Grundrente ist in ihrer Höhe durch einen pauschalen 
Betrag gekennzeichnet, der zur Bestreitung eines angemessenen Lebensniveaus 
ausreichen soll. Leistungsabstufungen bei mehreren Haushaltsmitgliedern sind 
möglich. Finanziert werden die Leistungen aus allgemeinen Steuermitteln im Um-
lageverfahren. 

Bezug und Höhe der Grundrente sind unabhängig vom Erwerbstatus (Dauer 
der Erwerbstätigkeit, Höhe des Erwerbseinkommens), Phasen der Nicht-Erwerbs-
tätigkeit, etwa wegen Ausbildung, Kindererziehung, Angehörigenpflege, Arbeitslo-
sigkeit, Krankheit) oder von Teilzeitbeschäftigung wirken sich auf den Grundren-
tenanspruch nicht aus. Damit werden Männer und Frauen trotz ihrer unterschiedli-
chen Lebensverläufe und Erwerbsbiografien im Alter gleich behandelt.  
Grundsätzlich lassen sich beim Grundrentenmodell zwei Varianten unterscheiden:  
� Es wird ausschließlich eine Grundrente gezahlt. Weitere öffentliche Alterssi-

cherungssysteme gibt es nicht. Ein besseres, dem Lebensstandard angepasstes 
Absicherungsniveau kann durch eine zusätzliche private oder betriebliche Al-
tersvorsorge erreicht werden.  

� Die Grundrente stellt als Sockelrente eine Basisversorgung dar, die durch obli-
gatorische Zusatzsysteme ergänzt wird. Diese Zusatzsysteme sind erwerbs- 
und einkommensbezogen, ihnen kommt die Aufgabe der Lebensstandardsiche-
rung zu. 

Da beim Modell der Grundrente die gesamte Wohnbevölkerung anspruchsberech-
tigt ist, errechnet sich ein hohes Finanzierungsvolumen, das ein entsprechend hohes 
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Steueraufkommen erfordert. Sicherheit und Verlässlichkeit der Grundrente hängen 
letztlich von politischen Mehrheiten und Entscheidungen ab, für die ältere Genera-
tion Mittel aus den öffentlichen Haushalten zur Verfügung zu stellen.  

Modell Sozialversicherungsrente 
Beim Sozialversicherungsmodell wird die Alterssicherung versicherungsförmig 
gestaltet. Im Unterschied zur Privatversicherung gibt es jedoch eine Pflichtmit-
gliedschaft und gesetzlich festgelegte Leistungen. Die Finanzierung erfolgt über 
Beiträge und im Umlageverfahren, die Beiträge richten sich nach dem Arbeitsein-
kommen, Risikounterschiede werden nicht berücksichtigt. Die Rentenhöhe hängt 
maßgeblich von der Dauer der Beschäftigung und der Höhe des Arbeitseinkom-
mens ab. Zwischen Beitrag und späterer Leistung besteht ein Entsprechungs- bzw. 
Äquivalenzverhältnis. Phasen der Nicht-Erwerbstätigkeit oder Phasen eines niedri-
gen Erwerbseinkommens spiegeln sich in nur niedrigen Renten wider. Dadurch 
werden Frauen mit ihrer spezifischen, durch Kindererziehung und Erwerbsreduzie-
rungen charakterisierten Biographie im Alter schlechter als die Männer abgesichert 
sein. Durch einen sozialen Ausgleich kann dieses Äquivalenzverhältnis einge-
schränkt werden, indem bestimmte Leistungsansprüche auch ohne entsprechende 
Beitragszahlungen entstehen oder bestimmte Beitragszahlungen und -zeiten auf-
gewertet werden. Leistungsziel der Sozialversicherungsrente ist der Lohnersatz 
bzw. die Orientierung am Lebensstandard. 

Wie ein Blick auf die europäischen Rentenversicherungssysteme zeigt, lässt 
sich das Sozialversicherungsmodell in vielen Varianten ausgestalten. Unterschiede 
gibt es u.a. hinsichtlich  
� des versicherten Personenkreises, 
� der erfassten Risiken, 
� der Berechnung der individuellen Renten,  
� des Rentenniveaus und der Rentenanpassung und  
� der Finanzierung. 

Knüpft die Sozialversicherung ausschließlich oder vornehmlich an abhängiger 
Erwerbstätigkeit an, lässt sich von einem kategorialen, lohnarbeitsbezogenen Sys-
tem sprechen. Nicht-Erwerbstätige (wie Hausfrauen) oder selbstständig Erwerbstä-
tige zahlen keine Beiträge und erwerben auch keine Ansprüche. Erfasst hingegen 
die Sozialversicherung alle Erwerbstätigen oder gar die gesamte Bevölkerung han-
delt es sich um eine Volks- oder Bürgerversicherung. In aller Regel werden neben 
den Altersrenten auch Renten wegen Erwerbsminderung und Hinterbliebenenren-
ten gezahlt. Bei der Berechnung der individuellen Rente kann der Grundsatz der 
Beitrags-Leistungs-Äquivalenz eng gefasst oder durch Elemente des Solidaraus-
gleichs gelockert werden. Die Festlegung des Rentenniveaus und die Form der 
Rentenanpassung entscheiden letztlich darüber, in welchem Verhältnis die Renten 
zum Arbeitseinkommen stehen und ob von einer Lebensstandardsicherung gespro-
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chen werden kann. Bei der Finanzierung können die am Arbeitsentgelt bemessenen 
Beiträge durch die Arbeitnehmer, durch die Arbeitgeber oder von beiden (zu glei-
chen oder ungleichen Teilen) übernommen werden. Auch können die Beitragsein-
nahmen durch steuerfinanzierte Zuschüsse ergänzt werden. 

Abhängig vom Umfang des versicherten Personenkreises und vom realisierten 
Rentenniveau können die finanziellen Dimensionen des Sozialversicherungsmo-
dells sehr groß und damit die Belastungen durch Beiträge hoch sein. Das im Umla-
geverfahren zu erreichende Gleichgewicht von Einnahmen und Ausgaben kann 
durch ökonomische Verwerfungen (Arbeitslosigkeit, Beschäftigungs- und Einkom-
mensrückgänge) sowie durch die Folgewirkungen des demografischen Umbruchs 
gefährdet werden. Neben den ökonomischen wirken aber vor allem politische Risi-
ken (Leistungskürzungen) auf die Tragfähigkeit des Systems ein. Die Frage nach 
der Sicherheit der im Umlageverfahren finanzierten Renten hängt zentral von poli-
tischen Entscheidungen und politischen Mehrheiten ab. Im Blick auf die Zukunft 
geht es um die Bereitschaft der nachrückenden Generationen, die zur Finanzierung 
der Renten erforderlichen Beitragslasten zu tragen.  

5.1.2 Private Altersvorsorge  
Eine Möglichkeit, auch nach Beendigung der Berufstätigkeit ein Einkommen zu 
beziehen, besteht in der privaten Altersvorsorge. Im jüngeren und mittleren Le-
bensalter werden durch Konsumverzicht und Spartätigkeit Vermögensbestände an-
gesammelt, die sich durch Wertzuwächse (Zinseszinseffekte oder Kurssteigerung 
von Wertpapieren) in ihrer Summe kontinuierlich erhöhen (sollen). Im Alter kann 
dann der Lebensunterhalt durch die sukzessive Vermögensauflösung bestritten 
werden. Einkommen und Konsum werden also durch den Vorgang von Sparen und 
Entsparen im Sinne einer intertemporären Einkommensverteilung zeitlich verla-
gert. Altersvorsorge durch Vermögensbildung richtet sich nach den Entscheidun-
gen und Präferenzen der Menschen, vollzieht sich also freiwillig und wird über 
Kapital- und Versicherungsmärkte organisiert. Die Rendite des Vermögens und 
damit die Einkommenshöhe im Alter werden durch die Bedingungen und Ergeb-
nisse des Marktes bestimmt.  

Angesichts des in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegenen Einkommens- 
und Lebensstandardniveaus und der wachsenden Möglichkeit, Teile des laufenden 
Einkommens zurückzulegen und zu sparen, kommt der marktlich organisierten 
individuellen Altersvorsorge eine hohe Plausibilität zu. Auch wegen der finanziel-
len Probleme der öffentlichen Alterssicherungssysteme gilt vielen die private Al-
tersvorsorge als der angemessene Weg zur Gestaltung einer finanzierbaren und 
leistungsfähigen Altersversorgung, dies insbesondere im Hinblick auf die zu erwar-
tenden demografischen Belastungen. Verwiesen wird zudem auf die hohen Rendi-
techancen auf den Kapitalmärkten. 

Auf den Kapital- und Versicherungsmärkten bieten Banken, Versicherungen 
und Finanzdienstleister – mittlerweile weltweit operierend – eine breite, kaum noch 
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überschaubare Palette von Altersvorsorgeprodukten an. Auf die reine Vermögens-
bildung und die Bereitstellung einer möglichst hohen Kapitalsumme konzentrieren 
sich Bankprodukte (Spareinlagen, Sparverträge), Wertpapiere (Aktien, festverzins-
liche Anleihen) und Investment-Fonds. Auch der Erwerb von Wohneigentum 
(selbst genutztes Wohneigentum, vermietete Eigentumswohnung, Immobilien-
fonds) kann als Altersvorsorge dienen. 

Da die Lebensdauer und damit der Zeitraum für die Auflösung des Kapital-
stocks nicht kalkulierbar sind, bleibt für den Einzelnen unsicher, welche Höhe der 
Vermögensbestand im Alter erreichen muss. Bei einem langen Leben können sich 
selbst hohe Rücklagen als unzureichend erweisen. Auch bleibt das Risiko eines 
frühen Todes des Unterhalt leistenden Ehepartners unberücksichtigt. Diese durch 
die reine Vermögensbildung nicht abgedeckten sog. biometrischen Risiken (Invali-
dität, vorzeitiger Tod, langes Leben) lassen sich durch die Einschaltung von Versi-
cherungen (Risikolebensversicherung, kapitalbildende Lebensversicherung, private 
Rentenversicherung) ausgleichen. Bei einer Risikolebensversicherung wird bei 
vorzeitigem Tod die vereinbarte Versicherungssumme fällig. Die mit Erreichen 
einer Altergrenze einsetzende private Rente wird solange gezahlt, wie der Versi-
cherte lebt. Die Kalkulation der Versicherungsbeiträge (auch als Prämien bezeich-
net) richtet sich dabei nach der versicherungsmathematisch berechneten durch-
schnittlichen Lebenserwartung aller Versicherten. Da private Versicherungen ihr 
angesammeltes Kapital, das für die späteren Leistungen eingesetzt werden muss 
(Kapitaldeckungsverfahren), in Wertpapieren und Immobilien anlegen, hängt die 
Höhe der späteren Versicherungsleistung wiederum von der Entwicklung auf den 
Märkten ab.  

Soll eine private Altersvorsorge alle älteren Menschen absichern und zugleich 
ein ausreichendes Leistungsniveau gewährleisten, müsste die gesamte Bevölkerung 
umfassend und frühzeitig sparen bzw. Versicherungsprämien zahlen. Davon kann 
jedoch nicht ausgegangen werden. Sparfähigkeit und Sparbereitschaft sind in der 
Bevölkerung unterschiedlich verteilt, sie sind abhängig vom sozio-ökonomischen 
Status sowie von der jeweiligen Haushaltszusammensetzung und -größe und unter-
liegen Veränderungen im Lebenslauf. Bei gering verdienenden ArbeitnehmerIn-
nen, bei Familien mit mehreren Kindern und Alleinerziehenden, bei Menschen in 
Ausbildung oder bei Arbeitslosen kann von einer über den Lebenslauf hinweg kon-
tinuierlichen Vorsorge- und Sparfähigkeit keine Rede sein. Hier bestimmen nicht 
Vermögensbildung, sondern in vielen Fällen eher Verschuldung und Überschul-
dung das Bild. (vgl. Bd. I, Kap. „Einkommen”, Pkt. 5.1).  

Wenn keine Sparbeträge zurückgelegt bzw. die Versicherungsprämien nicht 
gezahlt werden können, wird keine Altersabsicherung aufgebaut. Einen an sozialen 
Maßstäben orientierten Ausgleich für fehlende Zahlungsfähigkeit infolge von Not-
lagen oder besonderen Lebenslagen gibt es bei einer marktlichen Altersvorsorge 
nicht. Es zählen allein die tatsächlich geleisteten Sparbeträge und Prämien, die 
Renditen und (bei einer Versicherung) die individuellen Risiken. Dieses Risikokal-
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kül hat auch zur Folge, dass Frauen bei einer privaten Rentenversicherung auf-
grund ihrer durchschnittlich längeren Lebenserwartung bei gleichen Prämien nied-
rigere Monatsrenten als Männer erhalten. Die Versicherungen gleichen dadurch ihr 
Risiko, bei Langlebigkeit länger zahlen zu müssen, aus.  

Unzureichend ausgeprägt ist aber auch die Vorsorgebereitschaft. Zum einen 
fehlen die erforderlichen Informationen: Es lässt sich vorab für den Einzelnen nicht 
abschätzen, wie hoch die Kapitalsumme oder die Rentenleistung beim Berufsaus-
tritt sein müssen, um im späteren Alter über ein Einkommen zu verfügen, das nicht 
nur Armut vermeidet, sondern auch den im Lebensverlauf erreichten Lebensstan-
dard absichert. Dies ist umso schwieriger, je frühzeitiger der Sparprozess beginnt. 
Die Spartätigkeit muss jedoch schon im frühen Lebensalter, spätestens beim Be-
rufseintritt, einsetzen. Denn nur wenn die Beiträge lange genug gezahlt werden und 
sich der Zinseszinseffekt auswirkt, bleiben – bezogen auf eine ausreichend hohe 
Versicherungssumme oder Rentenzahlung – die monatlichen Belastungen tragbar.  

Die Einsicht, bereits in der Jugend für den fernen Zeitraum des Alters vorzu-
sorgen, kann nicht vorausgesetzt werden. Zukünftige Bedarfe, zumal für weit ent-
fernt liegende Lebensphasen wie das Alter, werden gegenüber gegenwärtigen Be-
darfen unterschätzt oder minder gewichtet. In den frühen Stadien des Lebenslaufs 
dominieren naturgemäß andere Einkommensverwendungspräferenzen (z.B. Aus-
gaben für eine berufliche Ausbildung, für die Wohnungseinrichtung, für die Grün-
dung und den Unterhalt einer Familie). Auch zielt eine Spartätigkeit nicht nur auf 
die Phase des Alters. Im Lebensverlauf gibt es eine Fülle von Anlässen und Grün-
den für einen anderweitigen Rückgriff auf das Vermögen (Anschaffungen, Famili-
engründung, Existenzgründung usw.). Und Notlagen wie Arbeitslosigkeit, Erkran-
kung oder familiäre Krisen können dazu zwingen, vorhandenes Vermögen aufzulö-
sen oder Versicherungsverträge zu kündigen.  

Da die Erträgnisse einer privaten Altersvorsorge durch die Entwicklungen auf 
den Finanz- und Kapitalmärkten bestimmt werden, besteht die Chance auf hohe 
Renditen und Wertzuwächse. Den Chancen stehen aber auch Risiken gegenüber. 
Da die Absicherung im Alter verlässlich sein muss, müssen vor allem die Risiken 
im Auge behalten werden:  
� Gesamtwirtschaftliche Risiken wie Zinssenkungen, Einbrüche bei den Aktien-

kursen, Schwankungen bei den Wechselkursen oder inflationäre Preisentwick-
lung können die Renditen schmälern oder gar zu massiven Vermögensverlus-
ten führen. Da die Höhe des Wertzuwachses nicht vorhersehbar ist, schon gar 
nicht in einer längerfristigen Perspektive, lässt sich auch nicht verlässlich kal-
kulieren, wie hoch die späteren Vermögenswerte oder Renten sein werden. 
Vergangenheitswerte lassen keine Aussagen für die Zukunft zu. Garantien auf 
dauerhaft hohe Renditen gibt es ebenso wenig wie Sicherungen vor hohen 
Preissteigerungsraten. Denn es geht stets um den Realwert, d.h. entscheidend 
ist, welche Kaufkraft das Vermögen, die Versicherungssumme oder die Leib-
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renten haben, die im Alter zur Bestreitung des Lebensunterhalts dienen sollen. 
Nicht zu vergessen ist, dass in der deutschen Vergangenheit speziell Geldver-
mögen wiederholt durch Inflation und Währungszusammenbrüche entwertet 
oder ganz vernichtet worden sind. Auch sind kapitalfundierte Alterssiche-
rungssysteme keineswegs weniger anfällig für demografische Risiken, d.h. sie 
sind wie umlagefinanzierte Formen ebenfalls durch die veränderte Relation 
zwischen Älteren und Jüngeren in der Gesellschaft belastet (vgl. Bd. I, Kap. 
„Ökonomische Grundlagen und Finanzierung”, Pkt. 7.6). 

� Anlagespezifische Risiken beziehen sich auf unterschiedliche Altersvorsorge-
produkte. In der Regel zeichnen sich sichere Produkte bzw. Anlagen durch ge-
ringere Renditechancen aus, während Anlagen mit hohen Renditen auch mit 
hohen Risiken behaftet sind. So können Kapitalanlagen auf Aktienbasis oder 
fondsgebundene Lebensversicherungen renditestark, aber auch verlustreich 
sein, während sich festverzinsliche Staatsanleihen oder kapitalbildende Le-
bensversicherungen zwar niedrig verzinsen, aber vor Wertverlusten weitge-
hend geschützt sind. Zu berücksichtigen sind bei der Berechnung der Renditen 
immer auch die Kosten, die mit spezifischen Anlagen oder Versicherungsfor-
men verbunden sind (Ausgabeaufschläge, Verwaltungskosten, Abschlusskos-
ten usw.). 

� Anbieterspezifische Risiken ergeben sich aus der Geschäftspolitik der jeweili-
gen Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleister. Durch verfehlte Anla-
geentscheidungen, riskante Spekulationen oder unseriöse Praktiken bis hin zur 
Zahlungsunfähigkeit können Wertverluste entstehen, die die gesamte Alterssi-
cherung gefährden.  

Durch Regulierungen auf den Kapital- und Versicherungsmärkten (Wettbewerbs-
recht, Banken- und Versicherungsaufsicht, Verbraucher- und Anlegerschutz) lassen 
sich einige dieser Risiken begrenzen sowie Information und Transparenz über die 
Vorsorgeprodukte verbessern. Gleichwohl beschränkt sich die Regulierung auf die 
Festlegung eines ordnungspolitischen Rahmens für das Agieren der privatwirt-
schaftlichen Unternehmen und für die Entfaltung der Marktkräfte. In den Markt-
prozess selber sowie in Umfang und Gestaltung der Leistungen wird nicht direkt 
eingegriffen, die Marktabhängigkeit der Alterssicherung bleibt.  

Eine indirekte Steuerung der privaten Altersvorsorge kann durch Steuerer-
leichterungen und/oder durch die Zahlung von Zulagen erfolgen, um Anreize zur 
Vermögensbildung oder zum Abschluss von Lebensversicherungen zu geben. 
Auch ist es möglich, die öffentliche Förderung an solche Anlageformen zu binden, 
die bestimmte Mindeststandards erfüllen, um über diesen Weg Vorsorgeprodukte 
zu fördern, die eine ausreichende Sicherheit bieten. 
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5.1.3 Betriebliche Altersversorgung  
Bei der betrieblichen Altersversorgung handelt es sich um Leistungen, die ein Un-
ternehmen mit seinen Mitarbeitern vereinbart und nach deren Pensionierung zahlt. 
Die Betriebsrente knüpft an das Arbeitsverhältnis an; sie ist eine besondere, aufge-
schobene Form der Vergütung und geht als betriebliche Sozialleistung in die 
Lohnnebenkostenrechnung ein. Um die Leistungen im Anspruchsfall auszahlen zu 
können, muss ein entsprechender Kapitalstock gebildet worden sein; die betriebli-
che Altersversorgung beruht damit auf dem Kapitaldeckungsverfahren.  

Typisch für die betriebliche Altersversorgung ist die kontinuierliche Renten-
zahlung bis zum Todesfall und damit die Absicherung mindestens eines biometri-
schen Risikos. Hierdurch unterscheidet sie sich von einer reinen renditeorientierten 
Kapitalbildung. Da die betriebliche Altersversorgung in aller Regel freiwillig er-
folgt und die Unternehmen die Art der Versorgung selbst bestimmen können, erge-
ben sich unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten, so hinsichtlich der 
� erfassten Beschäftigten,  
� abgedeckten Risiken, 
� Rentenberechnung und -anpassung,  
� Durchführungswege und  
� Finanzierung.  

So können alle Beschäftigten oder nur bestimmte Beschäftigtengruppen begünstigt 
sein. Neben Leistungen der Altersversorgung können auch Leistungen bei Invalidi-
tät und an Hinterbliebene vereinbart werden. Üblich sind direkte Leistungszusagen, 
also die Zusage auf regelmäßige Zahlung einer vorab definierten Rente, die sich je 
nach Vereinbarung unterschiedlich berechnen kann, aber insgesamt von der Dauer 
der Betriebszugehörigkeit abhängt. Davon zu unterscheiden sind Beitragszusagen. 
Hier verpflichtet sich der Arbeitgeber, Beiträge zum Aufbau eines Altersvorsorge-
kapitals zu zahlen. Die Höhe der Versorgungsleistung ist nicht definiert, sondern 
hängt allein vom Anlageerfolg ab. Die Risiken des Kapitalmarkts tragen bei Leis-
tungszusagen also die Betriebe, bei Beitragszusagen die Beschäftigten.  

Organisation und Durchführung der betrieblichen Altersversorgung sind Auf-
gabe des Betriebes. Eine eigenständige Durchführung, abgesichert durch Rückstel-
lungen, kommt jedoch nur für Großunternehmen in Betracht. Kleine oder mittlere 
Betriebe bedienen sich meist eines externen Durchführungsweges wie zum Bei-
spiel einer Pensionskasse, eines Pensionsfonds oder einer Direktversicherung. Der 
externe Versorgungsträger verwaltet den Vorsorgevertrag und zahlt später auch die 
Leistung an die RentnerInnen aus. Aufgrund der kollektiven Abwicklung ist die 
betriebliche Altersversorgung in der Regel effizienter als eine individuelle private 
Altersvorsorge (niedrige Kosten und damit günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis) 
und für den Einzelnen auch einfacher und sicherer. 
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Die Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung erfolgt klassischerweise 
durch den Arbeitgeber. Gleichermaßen möglich ist aber auch, dass die Beschäftig-
ten Teile ihres Arbeitsentgeltes einsetzen. Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ist 
dieser Unterschied jedoch nicht entscheidend, da auch die Arbeitgeberleistungen 
Arbeitskosten und Lohnbestandteile sind. 

Solange die betriebliche Altersversorgung eine freiwillige Leistung ist, bleibt 
offen, welche Unternehmen überhaupt entsprechende Vereinbarungen eingehen 
und wie diese aussehen. Die Bereitschaft, sich in der betrieblichen Altersversor-
gung zu engagieren, hängt insbesondere ab von der Größe, der Wirtschaftskraft 
und dem Selbstverständnis eines Unternehmens, von den Besonderheiten der Bran-
che sowie von der Situation in der Volkswirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt ins-
gesamt. Zu berücksichtigen ist dabei, dass mit der betrieblichen Altersversorgung 
nicht primär sozialpolitische Ziele (Verantwortungs- und Fürsorgedenken des Un-
ternehmens) verfolgt werden. Die Entscheidung eines Unternehmens, den Beschäf-
tigten insgesamt oder einzelnen Gruppen von Beschäftigten eine Altersvorsorge 
anzubieten, wird maßgeblich durch unternehmensstrategische und personalwirt-
schaftliche Ziele bestimmt. Es geht um die Steigerung der Attraktivität des Unter-
nehmens, Gewinnung und Bindung qualifizierter Mitarbeiter, Verminderung von 
Fluktuation, leistungssteigernde Motivationswirkung sowie um Vorteile bei der 
Unternehmensfinanzierung und um steuerliche Entlastungen. 

Das Charakteristikum der betrieblichen Altersversorgung, die Bindung der 
Leistung an ein Arbeitsverhältnis und an einen Betrieb, führt zu einer Reihe von 
Problemen, die die Reichweite und Tragfähigkeit dieser Art der Alterssicherung 
einschränken:  
� In der Leistungshöhe sind betriebliche Renten begrenzt, da die Unternehmen 

ihre finanziellen Belastungen im Rahmen halten wollen. Selbst nach einer lan-
gen Betriebszugehörigkeit wird deshalb eine Betriebsrente immer nur eine Er-
gänzung zu anderen Alterseinkommen sein.  

� Bei einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist nicht sichergestellt, dass die 
erworbenen Ansprüche erhalten bleiben. Und bei einem Wechsel des Arbeit-
gebers stellt sich die Frage, ob die Rentenansprüche „mitgenommen“ und 
übertragen werden können oder verfallen (Problem der Portabilität). Sind Un-
verfallbarkeit und Portabilität nicht gewährleistet, geht dies zu Lasten der Be-
schäftigten, insbesondere dann, wenn nur kurze oder diskontinuierliche Er-
werbsverläufe vorliegen. Zugleich wird die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt 
behindert, was angesichts der hohen Dynamik der Wirtschaft nicht erwünscht 
sein kann.  

� Die Sicherheit der betrieblichen Rentenleistungen ist eng an die Leistungskraft 
des Unternehmens geknüpft. Da es sich um langfristige Verpflichtungen han-
delt, lassen sich wirtschaftliche Risiken, die die Zahlungsfähigkeit eines Un-
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ternehmens gefährden oder im Fall einer Insolvenz sogar ganz beenden, nicht 
ausschließen.  

� Abgesichert werden immer nur jene, die in einem Betrieb beschäftigt sind, der 
eine entsprechende Vereinbarung eingegangen ist.  

Einige dieser Probleme können durch eine staatliche Regulierung der betrieblichen 
Altersversorgung begrenzt werden. So lassen sich die Unverfallbarkeit und Über-
tragbarkeit von Ansprüchen sowie die Pflicht zum Insolvenzschutz gesetzlich be-
stimmen. Der Verbreitungs- und Deckungsgrad der betrieblichen Altersversorgung 
kann durch eine öffentliche Förderung, so durch steuerliche Anreize oder durch die 
Zahlung direkter Zulagen, vergrößert werden. Durch die Förderung können auch 
Anreize für eine bestimmte Ausgestaltung der betrieblichen Altersversorgung ge-
geben werden, indem die Förderung davon abhängt, dass die Versorgungszusagen 
und -systeme Mindestbedingungen erfüllen.  

Weiterreichend sind obligatorische Regelungen, die die Unternehmen durch 
Gesetz oder Tarifvertrag zu Leistungen verpflichten. Es hängt von der Ausgestal-
tung der gesetzlichen oder tarifvertraglichen Regelungen ab, ob die Verpflichtung 
sich nur auf bestimmte Betriebe, Branchen und Gruppen von Beschäftigten be-
grenzt, oder die gesamte Wirtschaft erfasst.  

Aber auch bei einem die gesamte Wirtschaft erfassenden Obligatorium bleiben 
Personen, die wegen Krankheit, Kindererziehung, Haus- und Familienarbeit, Ar-
beitslosigkeit oder Ausbildung dauerhaft oder zwischenzeitlich nicht berufstätig 
sind, im Alter unversorgt oder unterversorgt. Die betriebliche Altersversorgung ist 
ausschließlich erwerbsbezogen, sie bindet die Absicherung im Alter an die Er-
werbsbeteiligung.  

Im Ergebnis zeigt sich, dass weder die private Altersvorsorge noch die betrieb-
liche Altersversorgung in der Lage sind, eine flächendeckende und zugleich ausrei-
chende Absicherung der gesamten Bevölkerung sicherzustellen. Dazu bedarf es 
eines Sicherungssystems mit einer gesetzlich geregelten Vorsorge- bzw. Versiche-
rungspflicht, einem festgelegten Leistungsumfang und Leistungsniveau sowie einer 
öffentlichen Bereitstellung und Finanzierung dieser Leistungen. Private Altersvor-
sorge und die betriebliche Altersversorgung können ein öffentliches System aber 
ergänzen und aufstocken. Je niedriger das Leistungsniveau der öffentlichen Syste-
me festgelegt wird, umso größer ist die Notwendigkeit der zusätzlichen privaten 
oder betrieblichen Vorsorge, um in der Summe der Alterseinkommen auf ein an-
gemessenes Versorgungsniveau zu kommen.  

5.2 Alterssicherung in Deutschland – ein Überblick 
Historisch bedingt ist die Alterssicherung in Deutschland unübersichtlich struktu-
riert und organisiert. Es handelt sich um ein Konglomerat unterschiedlicher Syste-
me, Institutionen und Leistungsprinzipien. Diese Ausdifferenzierung geht einher 
mit Unterschieden hinsichtlich der Organisation, des erfassten Personenkreises, der 
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jeweils angestrebten Sicherungsziele, der Leistungsvoraussetzungen und -niveaus 
sowie der Finanzierungsmodalitäten. Trotz gleicher persönlicher Voraussetzungen 
werden je nach System unterschiedliche Leistungen gewährt. 

Um hier einen besseren Überblick zu erhalten, lassen sich die Einzelsysteme 
unterschiedlichen Ebenen zuordnen. Man spricht von einem „Säulen- oder Ebenen-
Modell“ der deutschen Alterssicherung (vgl. Abbildung VIII.7). 
(1) Der ersten Ebene sind die Regelsysteme zuzuordnen, sie setzen sich zusam-

men aus: 
- der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV),  
- der Beamtenversorgung und 
- den Alterssicherungseinrichtungen für bestimmte Gruppen von Selbst-

ständigen und Freiberuflern.  

(2) Zur zweiten Ebene zählt die betriebliche Altersversorgung, die sich unterschei-
den lässt in die 
- betriebliche Altersversorgung für die Beschäftigten in der Privatwirtschaft 

und die 
- Zusatzversorgung für die Arbeiter und Angestellten im öffentlichen 

Dienst. 

(3) Die dritte Ebene wird durch die private Altersvorsorge gebildet. Zu unter-
scheiden ist hier zwischen der altersbezogenen Vermögensbildung und der Le-
bensversicherung bzw. privaten Rentenversicherung.  

(4) Berücksichtigt man schließlich noch die nach dem Fürsorgeprinzip ausgestal-
tete Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, so kann diese als 
vierte Ebene angesehen werden. 

Für die verschiedenen Gruppen der Bevölkerung setzen sich die Alterseinkünfte in 
unterschiedlicher Weise aus diesen Ebenen zusammen. Insgesamt charakterisieren 
die erwerbs- und berufsbezogenen Alterssicherungssysteme, die die Zugehörigkeit 
zu den Systemen an den Erwerbs- und Berufsstatus binden und zugleich die Ren-
tenhöhe nach dem vormaligen Erwerbseinkommen und der Dauer der Erwerbstä-
tigkeit ausrichten, die Alterssicherung in Deutschland. Eine die gesamte Bevölke-
rung umfassende Bürgerversicherung oder eine Grundrente gibt es in Deutschland 
nicht. 

Nahezu die gesamte Bevölkerung ist durch die GRV erfasst: Anfang 2005 
zählten fast 34 Mio. Personen zu den aktiv Versicherten (Versicherte, die im Be-
richtsjahr durch Beiträge oder Anrechnungszeiten Rentenanwartschaften aufbau-
en). Bezieht man diese Zahl auf die Wohnbevölkerung im Alter von 20 bis unter 60 
Jahren, dann errechnet sich eine Versichertenquote von nahezu 80 % der Bevölke-
rung. Noch nicht mitgerechnet sind dabei die nahezu 18 Mio. passiv Versicherten,  
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die zwar aktuell keine Beiträge zahlen, aber bereits Rentenanwartschaften aufge-
baut haben. Auch in Bezug auf die Zusammensetzung der Alterseinkommen zeigt 
sich die überragende Bedeutung der GRV. Im Durchschnitt aller Rentnerhaushalte 
werden (im Jahr 2004) 85 % der Alterseinkommen aus Leistungen der Rentenver-
sicherung gespeist, 5 % aus Leistungen der betrieblichen Altersversorgung und 
10 % aus den Erträgnissen der privaten Altersvorsorge.  

 
Abbildung VIII.8: 

Umlage- und Kapitaldeckungsverfahren: Anteile am gesamten 
Ausgabevolumen der Alterssicherung 2003 
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Quelle: VDR 2005 

Die Suche nach dem richtigen Mischungsverhältnis von staatlich-obligatorischer 
Alterssicherung, betrieblicher Alterssicherung und privater, individuell organisier-
ter Altersvorsorge bestimmt seit Jahren die Diskussion um die Zukunft der Alters-
sicherung. In den Ländern der EU haben öffentlich organisierte und finanzierte 
Alterssicherungssysteme einerseits sowie betriebliche und private Vorsorgeformen 
andererseits jeweils unterschiedliches Gewicht (vgl. Pkt. 5.3 dieses Kapitels). Ins-
gesamt lässt sich in den letzten Jahren eine Gewichtsverschiebung in Richtung der 
individuellen Vorsorge und der betrieblichen Altersversorgung erkennen. Dies 
trifft auch für Deutschland zu. Beginnend mit der Einführung der „Riester-Rente“ 
im Jahr 2001 ist eine Absenkung des Versorgungsniveaus der Rentenversicherung 
eingeleitet worden; die auftretenden Versorgungslücken sollen – gefördert durch 
staatliche Zuschüsse und Steuererleichterungen – durch den Ausbau der privaten 
Vorsorge und der betrieblichen Altersversorgung geschlossen werden (vgl. Pkt. 7 
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dieses Kapitels). Die zweite und dritte Ebene sind damit zu einem Bestandteil der 
staatlichen Alterssicherungspolitik geworden. 

Die Ebenen der Alterssicherung lassen sich auch nach ihrem Finanzierungs-
verfahren unterscheiden: Den im Umlageverfahren finanzierten Systemen (Renten-
versicherung, Beamtenversorgung, Alterssicherung der Landwirte, Zusatzversor-
gung im öffentlichen Dienst und Grundsicherung) stehen die kapitalgedeckten Sys-
teme (betriebliche Altersversorgung, berufsständische Versorgungswerke, Lebens-
versicherung) gegenüber. Gemessen am gesamten Ausgabenvolumen der Alterssi-
cherung machten im Jahr 2003 die im Umlageverfahren finanzierten Systeme mit 
81 % den Löwenanteil aus (vgl. Abbildung VIII.8). 

5.2.1 Die Regelsysteme 
In die Regelsysteme ist ein bestimmter Personenkreis über die Pflichtmitglied-
schaft einbezogen. Neben einer Altersrente bzw. Pension, für die jeweils unter-
schiedliche Zugangsvoraussetzungen (Altersgrenzen, Wartezeiten etc.) bestehen, 
können in allen Regelsystemen vorzeitig Leistungen bei einer Erwerbsminderung 
bezogen werden. Darüber hinaus werden Leistungen an Hinterbliebene (Witwen, 
Witwer und Waisen) gezahlt.  

Gesetzliche Rentenversicherung 
Die Gesetzliche Rentenversicherung (GRV) ist eine öffentlich-rechtliche Pflicht-
versicherung für alle ArbeitnehmerInnen, für bestimmte Gruppen von Selbststän-
digen sowie für weitere, nicht erwerbstätige Personengruppen. Finanziert wird sie 
im Umlageverfahren durch Beiträge und ergänzende Steuerzuschüsse. Mitglied-
schaft, Festlegung der Beiträge und Gestaltung der Leistungen werden gesetzlich 
(SGB VI) geregelt. Die Leistungen sind am Grundsatz der Lohn- und Beitragsbe-
zogenheit ausgerichtet, allerdings durch solidarische Elemente ergänzt. 

Die GRV verfügte Anfang 2005 über einen aktiven Versichertenbestand von 
33,54 Mio. Personen. Sie zahlte 2005 über 24 Mio. Renten an etwa 20 Mio. Rent-
nerInnen (einschließlich Hinterbliebenenrenten). (vgl. Tabelle VIII.3).  

Beamtenversorgung 
Die Altersversorgung der in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen-
den Beamten, Richter, Berufssoldaten und ihrer Hinterbliebenen wird nach dem 
Beamtenversorgungsgesetz und dem Soldatenversorgungsgesetz geregelt. Die 
Beamtenversorgung wird über die öffentlichen Haushalte finanziert. 

Die Zahl der Versorgungsempfänger (Empfänger von Ruhegehalt wegen Er-
reichen der Altersgrenze oder wegen Dienstunfähigkeit und Empfänger einer Hin-
terbliebenenversorgung) belief sich 2003 auf gut 1,4 Mio. Personen. Insgesamt 
mussten alle Dienstherren im Jahr 2003 in ihren Haushalten 33,8 Mrd. € für die 
Altersversorgung ihrer ehemaligen BeamtInnen und deren Hinterbliebenen auf-
wenden.  
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Alterssicherung der Selbstständigen und Freiberufler 
Selbstständige bleiben – entsprechend der Tradition der Bismarckschen Sozialver-
sicherungsgesetzgebung – von der Mitgliedschaft in der Rentenversicherung aus-
geschlossen. Sie müssen privat für ihr Alter vorsorgen. Von diesem Grundsatz gibt 
es jedoch Ausnahmen. Für Landwirte und einzelne Gruppen von Freiberufler exis-
tieren Sondersysteme. Und andere Gruppen von Selbstständigen sind Pflichtmit-
glieder in der Rentenversicherung. 

Selbstständige in der Rentenversicherung 
� Handwerker, 
� Selbstständige Lehrer und Erzieher, Hebammen, Hausgewerbetreibende, 
� Selbstständige Künstler und Publizisten nach Maßgabe des Künstlersozialver-

sicherungsgesetzes,  
� arbeitnehmerähnliche Selbstständige.  

Altersversorgung der Landwirte  
Die Altersversorgung der Landwirte wurde 1957 durch das Gesetz zur Altershilfe 
für Landwirte eingeführt und 1995 durch das Agrarsozialreformgesetz umfassend 
reformiert. Träger sind die landwirtschaftlichen Alterskassen, die jeweils bei den 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften eingerichtet sind. Pflichtversichert 
sind all diejenigen landwirtschaftlichen Unternehmer, für die die Tätigkeit als 
selbstständiger Landwirt oder Forstwirt, Winzer, Gartenbauer und dgl. eine ausrei-
chende Existenzgrundlage bildet. Seit 1995 sind ebenfalls mitarbeitende Familien-
angehörige des Unternehmers und seines Ehegatten pflichtversichert. Finanziert 
wird die Alterssicherung der Landwirte über Beiträge im Umlageverfahren. Der 
Bund beteiligt sich mit einer Defizitdeckung. 2005 beliefen sich die Gesamtausga-
ben auf 3,1 Mrd. €.  

Versorgungswerke der Freiberufler 
Selbstständige aus den sog. kammerfähigen Berufen sind nach landesgesetzlichen 
Vorschriften in berufsständischen Versorgungswerken als Pflichtmitglieder erfasst. 
Dazu zählen Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Architekten sowie die Angehörigen der 
rechts- und steuerberatenden Berufe. Die Finanzierung der berufsständischen Ver-
sorgungswerke erfolgt kapitalfundiert.  

5.2.2 Betriebliche Altersversorgung 
Zur betrieblichen Altersversorgung zählen die betriebliche Altersversorgung in der 
Privatwirtschaft und die Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst. Während die 
betriebliche Altersversorgung in der Privatwirtschaft weit überwiegend auf freiwil-
ligen Zusagen der Arbeitgeber beruht und damit nur einen Teil der Beschäftigten 
erfasst, bezieht die Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst alle Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes und vergleichbarer Bereiche durch tarifvertragliche Regelun-
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gen ein. Charakteristisch für beide ist, dass ihre Leistungen andere Altersrenten, im 
Regelfall solche der GRV, ergänzen und aufstocken. Gezahlt werden Renten we-
gen Erreichen der Altersgrenze, Hinterbliebenenrenten sowie Renten wegen Er-
werbsminderung. 

Die betriebliche Altersversorgung in der Privatwirtschaft hat in Deutschland 
lange Jahre eine eher nachrangige Rolle gespielt. Durch den ab 2000 eingeleiteten 
Richtungswechsel in der Renten- und Alterssicherungspolitik, der sich durch eine 
kontinuierliche Absenkung des Rentenniveaus in der GRV und zugleich einer öf-
fentlichen Förderung der betrieblichen und privaten Altersvorsorge charakterisie-
ren lässt, wächst ihr Gewicht. Insbesondere die neu eingeführte Möglichkeit zur 
Entgeltumwandlung (vgl. Pkt. 7.3.2 dieses Kapitels), die durch eine Vielzahl von 
Tarifverträgen flankiert wird, dürfte dazu führen, dass die Zahl der Personen, die 
eine betriebliche Altersrente beziehen, in Zukunft deutlich wachsen wird.  

Die Informationen über den Verbreitungsgrad der betrieblichen Altersversor-
gung in der Privatwirtschaft sind leider spärlich: Im März 2003 hatten 10,3 Mio. 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Privatwirtschaft Anwartschaften 
auf eine Betriebsrente erworben, das entspricht etwa 43 % der Beschäftigten. Gut 
jede dritte Betriebsstätte verfügt über ein Versorgungssystem.  

Zur Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst gehören die Versorgungseinrich-
tungen der Beschäftigten von Kommunen, Bund und Ländern, der ehemaligen 
Mitarbeiter von Bundesbahn und Bundespost sowie vieler kirchlicher Träger und 
von Wohlfahrtsverbänden. Es handelt sich um ein tariflich vereinbartes Pflichtsys-
tem, das die meisten der hier Beschäftigten einbezieht.  

5.2.3 Alterssicherung aus privater Vorsorge 
Nur für eine sehr kleine Gruppe älterer Menschen basiert die Alterssicherung 
hauptsächlich auf privater Vorsorge (Bildung von Grund-, Produktiv- und Geld-
vermögen, Abschluss von Lebensversicherungen) Allerdings nimmt für eine wach-
sende Zahl von Menschen die private Vorsorge eine ergänzende Funktion ein. Die-
ser Trend wird sich durch die öffentliche Förderung noch verstärken. 

Welche Bedeutung den zahlreichen Formen der Vermögensnutzung und -auf-
lösung im Alter zukommt, ist empirisch schwer fassbar. Denn längst nicht alle 
Formen der Vermögensbildung dienen direkt der Altersvorsorge. Dies trifft nur auf 
solche zu, die explizit auf das Ziel der späteren Sicherung des Lebensunterhalts im 
Alter hin aufgebaut und auch nicht vorzeitig anderen Zwecke zugeführt werden.  

In der privaten Altersvorsorge kommt in Deutschland vor allem den Lebens-
versicherungen eine herausragende Bedeutung zu. Nach Angaben der Versiche-
rungswirtschaft gab es 2005 rund 94 Mio. Verträge. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass Lebensversicherungen nicht nur der Altersvorsorge dienen, sondern z.B. als 
Risikolebensversicherung auch der Absicherung bei der Finanzierung von Wohn-
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eigentum. Der Wert der ausgezahlten Versicherungsleistungen lag im Jahr 2005 
rund 64 Mrd. €.  

Wie für die gesamte private Altersvorsorge insgesamt gilt auch für Lebensver-
sicherungen, dass sie in der Bevölkerung höchst ungleich verteilt und in den oberen 
Einkommens- und Berufsgruppen überrepräsentiert sind. Neben den Lebensversi-
cherungen spielen auch Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung eine Rolle.  

5.2.4 Sonstige Einkommensquellen älterer Menschen 
Über die vorgenannten Leistungen hinaus gibt es verschiedene weitere Einkom-
mensquellen, die meist neben den Leistungen aus den Regelsystemen bezogen 
werden und diese ergänzen. Nur in Ausnahmefällen dienen sie als Haupteinkom-
mensquelle im Alter. Hierzu zählen 
� Einnahmen aus einer (Neben)Erwerbstätigkeit: Etwa 520.000 Menschen über 

65 Jahren waren 2005 noch erwerbstätig. Überwiegend handelt es sich dabei 
um Selbstständige, Freiberufliche und um Angehörige landwirtschaftlicher Be-
rufe sowie um RentnerInnen, die eine Nebenbeschäftigung ausüben. 

� Leistungen aus der Kriegsopferversorgung,  
� Geldleistungen aus der Pflegeversicherung (Pflegegeld) (vgl. Kap. „Gesund-

heit und Gesundheitssystem”, Pkt. 7.2.2 ),  
� Renten aus der Gesetzlichen Unfallversicherung, die allerdings teilweise mit 

den GRV-Renten verrechnet werden (vgl. Kap. „Arbeit und Gesundheit”, Pkt. 
5.1),  

� Wohngeldleistungen (vgl. Bd. I, Kap. „Einkommen”, Pkt. 7.4) sowie  
� Leistungen aus der bedarfsorientierten Grundsicherung im Alter und bei Er-

werbsminderung erhielten am Jahresende 2005 rund 629.000 Personen. (vgl. 
Bd. I, Kap. „Einkommen”, Pkt. 7.1.6). 

5.3 Alterssicherung im europäischen Vergleich 
In allen Ländern der EU und auch der OECD stellt die Alterssicherung den Kern 
der Sozialpolitik und des Systems der Sozialen Sicherung dar. Das wird deutlich, 
wenn man die ökonomischen und finanziellen Dimensionen betrachtet: Die Ausga-
ben für Alterssicherung machen durchgängig das Schwergewicht der Sozialausga-
ben insgesamt aus (in einer Spannweite von 35 % bis 50 %, vgl. Bd. I, Kap. „Öko-
nomischen Grundlagen und Finanzierung“, Tabelle II.5). Entsprechend hoch ist der 
Anteil der Ausgaben für Alterssicherung am BIP, er liegt im Durchschnitt der Län-
der der EU-15 bei 12,6 %. Vergleichbar ist auch, dass sich die Alterssicherung in 
allen Ländern durch einen Mix von allgemeinen bzw. Regelsystemen, zusätzlichen 
Systemen und ergänzenden privaten Systemen zusammensetzt; in diesem Mix 
kommt es zu einem Zusammenspiel von verdienstabhängigen und verdienstunab-
hängigen Leistungszielen. Auch bei der Finanzierung verbinden sich durchgängig 
das Kapitaldeckungsverfahren, dies immer im Bereich der privaten Altersvorsorge, 
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und das Umlageverfahren, dies in aller Regel bei den allgemeinen und verdienst-
unabhängigen Systemen. 

5.3.1 Gestaltungsvarianten von Alterssicherungssystemen 
Stärker als diese Gemeinsamkeiten sind jedoch die Unterschiede. Die nationalen 
Alterssicherungssysteme sind äußerst komplex und vielgestaltig. Die Abweichun-
gen beziehen sich insbesondere auf die abgedeckten Leistungsbereiche (Alterssi-
cherung, Hinterbliebenensicherung, Invaliditätssicherung), die Sicherungsziele und 
-niveaus, die institutionelle Ausgestaltung, den gesicherten Personenkreis, die An-
spruchsvoraussetzungen, die Leistungsbemessung und -anpassung sowie auf die 
Finanzierungsverfahren. Wegen dieser Vielfalt ist an dieser Stelle eine verglei-
chende Darstellung nicht möglich. Durch eine Typologie der Alterssicherungssys-
teme können jedoch die grundlegenden Unterschiede verdeutlicht werden.  

Erwerbs- und verdienstunabhängige Systeme  
Alle Länder weisen eine Form der Einkommenssicherung für ältere Menschen auf, 
deren Primärziel darin besteht, Armut zu verhindern. Erfasst wird in der Regel die 
gesamte (Wohn)Bevölkerung; Leistungsanspruch und Leistungsniveau hängen 
nicht vom Erwerbsstatus und der Höhe des vormaligen Einkommens ab. Die Fi-
nanzierung erfolgt über Steuern und im Umlageverfahren.  

Erhebliche Unterschiede gibt es in der Ausgestaltung und Bedeutung dieser 
verdienstunabhängigen Systeme, je nachdem ob es sich um Grundrentensysteme, 
Mindestrentensysteme oder Sozialhilfesysteme handelt: 
� Bei Grundrentensystemen haben alle älteren Menschen Anspruch auf eine pau-

schale Leistung – unabhängig vom Einkommen in der Erwerbsphase. Die 
Grundrente ist nicht einkommens- oder bedürftigkeitsgeprüft. Das Leistungs-
niveau kann auf der Höhe des jeweiligen nationalen Existenzminimums liegen, 
jedoch auch unterhalb oder oberhalb des Minimums.  

� Mindestrentenregelungen begrenzen sich auf die berechtigten RentnerInnen in 
verdienstabhängigen Systemen und garantieren diesen eine weitgehend pau-
schalisierte Mindestrente unabhängig von der Erwerbsbiografie und vom vor-
maligen Einkommen. 

� bedürftigkeitsgeprüfte Sozialhilfesysteme dienen als das „letzte soziale Netz“; 
sie greifen, wenn andere Einkommensleistungen im Alter nicht zur Existenzsi-
cherung ausreichen. Dabei kann es sich um allgemeine Sozialhilfesysteme 
handeln oder um spezielle, nur für ältere Menschen geltende Systeme mit je-
weils abweichenden Graden der Einkommens- und Vermögensanrechnung. Ist 
keine strenge Bedürftigkeitsprüfung vorgesehen, lässt sich bei den speziellen 
Systemen auch von Sozialrenten reden. 
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Erwerbs- und verdienstabhängige Systeme  
Alle Länder sehen zugleich Systeme vor, die älteren Menschen eine als angemes-
sen angesehene Ersatzquote ihres vor der Rente bezogenen Einkommens sichern 
sollen. Erfasst sind hier nur Erwerbstätige bzw. bestimmte Gruppen von Arbeit-
nehmerInnen und Selbstständigen. In der Regel handelt es sich um Versicherungs-
systeme. Zu unterscheiden ist zwischen Regelsystemen, Zusatzsystemen und er-
gänzenden Systemen. 
� Erwerbs- und verdienstabhängige Regelsysteme sind als obligatorische Sozial-

versicherungen ausgestaltet, sie erfassen die gesamte Erwerbsbevölkerung 
(Volksversicherung) oder auch nur die abhängig Beschäftigten bzw. einzelne 
Gruppen der abhängig Beschäftigten. Die Höhe der Rente hängt nicht nur von 
der Dauer der Beschäftigung und Beitragszahlung ab, sondern auch von der 
Höhe des letzten oder des durchschnittlichen Erwerbseinkommens und von der 
Höhe der Beitragszahlungen. Diese Äquivalenzbeziehung zwischen Rente und 
Vorleistungen kann streng ausfallen oder durch Elemente des sozialen Aus-
gleichs, etwa durch die Gewährleistung von Mindestrenten (siehe oben), stark 
abgemildert werden. Die Höhe der Einkommensersatzquote hängt vom Leis-
tungsniveau ab. Die Finanzierung erfolgt in der Regel über Beiträge und er-
gänzende Steuerzuschüsse.  

� Zusatzsysteme zielen auf die Aufstockung der Renten entweder aus erwerbsbe-
zogenen Regelsystemen, deren Niveau aber alleine nicht ausreicht, um einen 
angemessenen Einkommensersatz sicherzustellen, oder aus verdienstunabhän-
gigen Systemen (Grundrenten). Sie finanzieren sich über Beiträge und basie-
ren auf dem Kapitaldeckungsverfahren. Die Rentenberechnung erfolgt nach 
dem Äquivalenzprinzip.  

Zusatzsysteme können 
- obligatorisch oder freiwillig sein, 
- die gesamte Erwerbsbevölkerung umfassen oder nur einzelne Beschäftig-

tengruppen, 
- öffentlich-rechtlich oder privat-rechtlich (als betriebliche Systeme) organi-

siert sein, 
- ein unterschiedliches Versorgungsniveau aufweisen (in Abhängigkeit vom 

Niveau der Grundrente oder des verdienstabhängigen Regelsystems). 
� Bei den ergänzenden Systemen handelt es sich um die vielfältigen Formen 

individueller privater Altersvorsorge. 

Im Folgenden sollen exemplarisch die Alterssicherungssysteme aus drei Ländern in 
ihren Grundzügen vorgestellt werden. Diese Systeme unterscheiden sich deutlich 
vom deutschen System und haben in der jüngeren Debatte eine hohe Aufmerksam-
keit erfahren: Für die Niederlande ist eine vergleichsweise hohe Grundrente und 
eine verdienstabhängige Ergänzung der Grundrenten durch die betriebliche Alters-
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vorsorge typisch. Die Schweiz ist charakterisiert durch eine umfassende Volksver-
sicherung mit einem nur schwachen Äquivalenzbezug der Renten sowie durch eine 
obligatorische berufliche Zusatzversorgung. In Großbritannien schließlich hat in-
folge einer sehr niedrigen Grundrente und der schwachen Verbreitung der ver-
dienstabhängigen Zusatzrente die öffentliche Alterssicherung eine nur geringe Be-
deutung. Es dominiert die marktliche Altersvorsorge über betriebliche oder private 
Systeme. 

5.3.2 Niederlande: Grundrente und betriebliche Altersversorgung durch 
Tarifvertrag 

Das Alterssicherungssystem in den Niederlanden ist durch die Kombination von 
Grundrente als erster Säule und Erwerbstätigenversicherung auf betrieblicher Basis 
als zweiter Säule charakterisiert. Hinzu kommt die private Vorsorge. 

Die Grundrente greift für alle Einwohner der Niederlande ab dem 15. Lebens-
jahr. Die Finanzierung erfolgt im Umlageverfahren durch Abgaben der Versicher-
ten, die auf alle Einkommen (bis zu einer Beitragsbemessungsgrenze) erhoben 
werden und (2005) bei 17,9 % liegen; für die Hinterbliebenengrundsicherung 
kommen noch 1,6 % hinzu. Ergänzt wird die Finanzierung durch Zuschüsse aus 
dem Staatshaushalt.  

Das Rentenalter liegt geschlechtsunabhängig bei 65 Jahren ohne Flexibilisie-
rungsmöglichkeiten. Die Grundrente kann ab dem 65. Lebensjahr bezogen werden. 
Die Höhe der Grundrente leitet sich vom gesetzlichen Mindestlohn ab und beträgt 
für Verheiratete und gleichgestellte unverheiratete Paare je Partner 50 % des Min-
destlohns und für Alleinstehende 70 % des Mindestlohns. Für 2005 errechnen sich 
daraus 933 € im Monat für Alleinstehende und 637 € je Person bei Paaren. Diese 
Rentenhöhe wird nach 50 Jahren der Wohnsitzdauer in den Niederlanden erreicht. 
Für jedes fehlende Versicherungsjahr (u.a. infolge einer Abwesenheit im Ausland) 
erfolgt eine Kürzung der Rente um jeweils 2 %. Die Grundrenten unterliegen der 
Steuerpflicht.  

Die Zusatzversorgung bezieht sich nur auf die Erwerbsbevölkerung. Die Sys-
teme sind freiwillig und werden überwiegend durch tarifvertragliche Vereinbarun-
gen geregelt. Durch Allgemeinverbindlichkeitserklärungen wird jedoch für die 
meisten Beschäftigten ein Quasi-Obligatorium erreicht, so dass die Erwerbsbevöl-
kerung zu gut 95 % erfasst wird. Die Beiträge werden gemeinsam von Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer aufgebracht.  

Die Leistungen aus der „zweiten Säule“ sind so ausgerichtet, dass zusammen 
mit der Grundrente ein bestimmter Prozentsatz des zuletzt verdienten Lohnes oder 
des lebensdurchschnittlichen mittleren Lohnes erreicht werden kann. Ziel ist die 
Größe von 70 %. Die Zusatzversorgung ist kapitalfundiert und beruht insbesondere 
auf branchenweiten und unternehmenseigenen Pensionsfonds. Das Zusatzsystem 
greift für die Absicherung der Arbeitseinkommen oberhalb des Mindestlohnso-
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ckels. In jedem Jahr der Zugehörigkeit werden üblicherweise 1,75 % der Pension 
aufgebaut. Erwerbsunterbrechungen führen deshalb dazu, dass das Zielniveau von 
70 % nicht erreicht werden kann.  

5.3.3 Schweiz: Volksversicherung und obligatorische berufliche Vorsorge 
Die Alterssicherung in der Schweiz beruht auf drei Säulen: die Existenzsicherung 
wird durch die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) und die Invalidensi-
cherung (IV) gewährleistet (1. Säule). Der sozialen und ökonomischen Statussiche-
rung im Alter dient die berufliche Vorsorge (2. Säule). Die Sicherung der darüber 
hinausgehenden persönlichen Bedürfnisse fällt der steuerlich geförderten privaten 
Vorsorge zu (3. Säule).  

Bei der AHV und IV handelt es sich um eine umfassende Volksversicherung: 
Versichert sind alle Personen, die in der Schweiz wohnen oder eine Erwerbstätig-
keit ausüben. Unerheblich ist die Art der Erwerbstätigkeit (selbständig/unselbstän-
dig); auch nicht erwerbstätige Einwohner sind versichert. Ehefrauen und Witwen 
sind aber von der Beitragspflicht befreit, ebenso erwerbstätige Jugendliche bis zum 
17. und nicht erwerbstätige Jugendliche bis zum 20. Lebensjahr.  

Die Versicherten leisten Beiträge vom gesamten Einkommen aus unselbst-
ständiger oder selbstständiger Arbeit, eine Beitragsbemessungsgrenze gibt es nicht. 
Wenn kein Erwerbseinkommen vorliegt, dient das Vermögen als Bemessungs-
grundlage für die Beiträge (allerdings nur bis zu einem Höchstbeitrag). Bei abhän-
gig Beschäftigten teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Beitragslast und 
entrichten je 4,2 %. Bund und Kantone kommen zusammen für jährlich etwa 20 % 
der Ausgaben auf. Die Invalidenversicherung (IV) wird gleichfalls aus den Beiträ-
gen der Versicherten und der Arbeitgeber finanziert. Die staatlichen Zuschüsse 
sind hier aber mit 50 % deutlich höher. Insgesamt errechnet sich für AV und IV ein 
Beitragssatz von 9,8 % vom Arbeitseinkommen.  

Anspruch auf eine Altersrente aus der AHV haben Männer mit 65 und Frauen 
mit 64 Jahren. Die Renten können mit Abschlägen von 3,4 % pro Jahr auch ein 
oder zwei Jahre früher in Anspruch genommen werden. Die Höhe der Rente aus 
der AHV hängt von den anrechenbaren Beitragsjahren und dem durchschnittlichen 
Jahreseinkommen ab. Volle Rente bekommt, wer seit seinem 21. Lebensjahr bis 
zum gesetzlichen Rentenalter durchgehend Beiträge gezahlt hat. Bei weniger Bei-
tragsjahren werden Teilrenten gezahlt. Festgelegt sind ein Mindestbetrag von 
(2005) 1.075 SFr (= 690 €/Wechselkurs Ende 2005) und ein Höchstbetrag von 
2.150 SFr = 1.378 €. Ehepaare bekommen höchstens 150 % der Maximalrente. Da 
die Spannweite zwischen Mindest- und Höchstrente relativ gering ist und es auch 
keine Beitragsbemessungsgrenze gibt, ist das Äquivalenzprinzip nur schwach aus-
geprägt. Die Renten werden in der Regel alle zwei Jahre anhand eines Mischinde-
xes angepasst, der dem Durchschnitt von Lohn- und Preisindex entspricht. Die 
Durchschnittsrente lag 2005 bei 1.865 SFr = 1,196 €. 
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Als zweite Säule der Alterssicherung dient die obligatorische „berufliche Vor-
sorge“ (BV). Sie soll zusammen mit der ersten Säule die Absicherung des berufs-
bedingt gewohnten Lebensstandards im Alter garantieren – mit einem Zielniveau 
von 60 % des durchschnittlichen Bruttoeinkommens. Erfasst sind alle Arbeitneh-
merInnen ab 18 Jahren, die in der ersten Säule versichert sind und mindestens 
19.890 SFr im Jahr verdienen. Die Versicherungsobergrenze liegt bei 75.960 SFr. 
ArbeitnehmerInnen, deren Jahresverdienst die Eintrittsschwelle unterschreitet, sind 
aus der BV ausgeschlossen, dies betrifft gut ein Fünftel der Erwerbstätigen und 
hier vor allem die niedrig verdienenden und häufig teilzeitig beschäftigten Frauen.  

Die BV wird von privatrechtlich organisierten Pensionskassen und Fonds un-
terschiedlicher Größe und Struktur durchgeführt, gesetzlich vorgeschrieben ist eine 
Mindestverzinsung. Die Finanzierung erfolgt durch Beiträge der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer nach dem Kapitaldeckungsverfahren. Als Beitragsbemessungs-
grundlage dient der zwischen der Obergrenze und der Eintrittsschwelle liegende 
Teil des Einkommens. Die Beitragssätze liegen durchschnittlich bei 17 % dieser 
Bemessungsgrundlage. Dabei kann die einzelne Versorgungseinrichtung einheitli-
che oder nach dem Alter der Versicherten gestaffelte Beiträge vorsehen.  

RentnerInnen, deren Rente zusammen mit den übrigen anrechenbaren Ein-
kommen und Vermögen ein Mindestniveau nicht erreicht, haben Anspruch auf die 
bedarfs- und bedürftigkeitsgeprüfte Ergänzungsleistung des Bundes oder des Kan-
tons. Das Existenzminimum für RentnerInnen (allgemeiner Lebensbedarf, noch 
ohne Warmmieten) lag 2005 bei 1.470 SFr = 942 €, also deutlich oberhalb der 
Mindestrente. Auf die Ergänzungsleistung waren Ende 2005 etwa 12 % der AHV-
RentnerInnen und 29 % der IV-RenterInnen angewiesen. Zu berücksichtigen ist 
dabei, dass die Belastungen für die Krankenversicherung in der Schweiz aufgrund 
der einkommensunabhängigen Kopfpauschalen für Bezieher niedriger Einkommen 
sehr hoch sind und dass es keine Pflegeversicherung gibt.  

5.3.4 Großbritannien: Staatliche Minimalrenten und marktliche 
Altersvorsorge  

Das britische Alterssicherungssystem ist durch sehr niedrige staatliche Renten, 
sowohl aus dem verdienstunabhängigen Grundrentensystem als auch aus dem ver-
dienstabhängigen Zusatzsystem gekennzeichnet. Die Absicherung über betriebliche 
Systeme und die private Altersvorsorge hat hingegen ein hohes Gewicht. Dement-
sprechend bedeutsam sind das Kapitaldeckungsverfahren und die Abhängigkeit der 
Renten von der Entwicklung auf den Kapitalmärkten. 

Die Basisalterssicherung (Basic State Pension) ist Teil der allgemeinen Sozi-
alversicherung (National Insurance), bei der alle Erwerbstätigen, deren Einkommen 
die untere Einkommensgrenze übersteigt, einkommensabhängige Gesamtsozialver-
sicherungsbeiträge leisten müssen. Die Arbeitgeber beteiligen sich etwa zur Hälfte 
an den Zahlungen. Der Arbeitnehmerbeitragssatz liegt bei 11 % auf den wöchentli-
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chen Einkommensteil zwischen 91 und 610 GBP, der Arbeitgeberbeitragssatz bei 
12,8 %. Zusätzlich fließen in die National Insurance Steuermittel.  

Anspruch auf eine volle Grundrente besteht, wenn der/die Versicherte mindes-
tens 90 % des Arbeitslebens (Männer: zwischen 16 und 65 Jahren, Frauen: zwi-
schen 16 und 60 Jahren) Beiträge gezahlt hat und diese eine Mindesthöhe aufwei-
sen. Werden die Versicherungsjahre nicht erreicht, errechnen sich Teilrenten. Die 
Höhe der Grundrente liegt (2004) bei 79,60 GBP in der Woche, umgerechnet in 
Euro (Wechselkurs von 2004): 118 € in der Woche bzw. 507 € im Monat. Die Hö-
he der Grundrente entspricht damit in etwa 15 % des Durchschnittseinkommens. 
Für den Ehepartner (ohne eigene Ansprüche) und für Kinder mit Anspruch auf 
Kindergeld werden Zulagen gezahlt. Die Leistungen werden gemäß der Preisstei-
gerung erhöht. Der Rentenanspruch besteht für Männer ab dem 65. Lebensjahr, für 
Frauen ab dem 60. Lebensjahr (schrittweise Anhebung auf 65 ab 2010); ein vorzei-
tiger Bezug ist nicht möglich.  

Zusätzlich zur Grundrente besteht ein Anspruch auf eine einkommensproporti-
onale Zusatzrente (State Second Pension, bis 2002: State Earnings Related Pensi-
on), wenn Einkünfte und Beitragszahlungen zwischen einer oberen und unteren 
Einkommensgrenze vorliegen. Pro Versicherungsjahr werden 1,25 % des Einkom-
mens angerechnet; als Berechnungsgrundlage für die Rentenhöhe dient der Durch-
schnittsarbeitsverdienst während des Erwerbslebens. Niedrigeinkommensbezieher 
werden durch höhere Einkommensersatzraten begünstigt, das gilt auch für Perso-
nen, die ihre Erwerbstätigkeit wegen Kindererziehung oder Pflege unterbrechen 
oder reduzieren. Die Höchstrente liegt (2004) bei 140,5 GBP pro Woche. Grund-
rente und Zusatzrente sind umlagefinanziert und unterliegen der Steuerpflicht. Die 
höchstmöglichen Leistungen aus Grundrente und Zusatzrente zusammen decken 
etwa 50 % des Durchschnittseinkommens ab.  

Die Beschäftigten haben die Möglichkeit, sich von der Pflichtzugehörigkeit zu 
dem Zusatzsystem befreien zu lassen (Prinzip des contracting out), wenn der Ar-
beitgeber eine mindestens dementsprechende betriebliche Altersversorgung sicher-
stellt oder der Arbeitnehmer selbst eine entsprechende private, vom Arbeitgeber 
unabhängige Altersvorsorge (personal pension) vornimmt. Mehr als 70 % der Be-
schäftigten sind von der zweiten staatlichen Säule befreit und über kapitalfundierte 
Systeme abgesichert. Die betriebliche Altersvorsorge erfolgt freiwillig, durch die 
Absenkung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge beim contracting out wer-
den jedoch starke Anreize gesetzt. Darüber hinaus gibt es steuerliche Erleichterun-
gen. Die befreiende kapitalgedeckte betriebliche Altersversorgung kann in der Ren-
tenberechnung sowohl leistungsbezogen (defined benefit) als auch beitragsbezogen 
(defined contribution) sein. 

Infolge der niedrigen Grundrente und des Systems der contracting out ist die 
Bedeutung der staatlichen Altersvorsorge gering, die der betrieblichen und privaten 
Vorsorgeeinrichtungen (Pensionsfonds und Lebensversicherungen) entsprechend 
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groß. Um den vermehrt aufgetretenen Anlage- und Finanzierungsrisiken zu begeg-
nen, die die Ansprüche vieler ArbeitnehmerInnen entwertet haben, sind die Kon-
troll- und Anlagevorschriften verschärft worden. 

Da die Grundrente deutlich unterhalb des Existenzminimums und der Armuts-
grenze lieg, haben einkommensarme RentnerInnen Anspruch auf eine spezielle 
bedürftigkeitsgeprüfte Sozialhilfe (Pensions Credit), die kleine Ersparnisse von der 
Anrechnung freistellt.  

5.3.5 Leistungsfähigkeit von Alterssicherungssystemen im Vergleich 
Entscheidend für die Einkommens- und Versorgungslage der älteren Generation 
sind letztlich nicht die institutionellen Ausgestaltungsvarianten der Alterssiche-
rung. Vielmehr kommt es darauf an, ob und inwieweit die jeweiligen nationalen 
Systeme im Zusammenwirken ihrer Komponenten die Ziele der Alterssicherung 
erreichen. Dabei können drei grundlegende Zieldimensionen unterschieden wer-
den: 
� Vermeidung von Altersarmut, 
� Sicherung des Lebensstandards in der nachberuflichen Lebensphase, 
� Verringerung von intragenerationalen Einkommensdisparitäten. 

Die Ergebnisse der vergleichenden Armutsforschung (vgl. Bd. I, Kap. „Einkom-
men“, Pkt. 8.5) zeigen, dass in Großbritannien die Armutsquoten in der Gruppe der 
über 65jährigen sehr hoch liegen (24 % im Jahr 2003), hingegen in den Niederlan-
den nur bei 7 %. Deutschland und die Schweiz nehmen eine mittlere Position im 
europäischen Vergleich ein. Auch im Grad der Lebensstandardsicherung (Ver-
gleich der bedarfsgewichteten Durchschnittseinkommen der Haushalte von Er-
werbstätigen- und Nicht-Erwerbstätigen, vgl. Bd. I, Kap. „Einkommen“, Pkt. 2.4.2) 
ergeben sich erhebliche Abweichungen: Es zeigt sich, dass die relative Position der 
älteren Haushalte in Großbritannien am schlechtesten, in der Schweiz und in den 
Niederlanden am besten ist. Um zu genaueren Ergebnissen zu kommen, müsste 
beim Einkommensersatz allerdings noch stärker nach der sozialen, beruflichen und 
finanziellen Position einzelner Gruppen von Erwerbstätigen unterschieden werden. 
Diese Differenzierung leitet über zur dritten Zieldimension, der Frage nach den 
Einkommensdifferenzen innerhalb der Gruppe der Älteren. Die Befunde zeigen, 
dass die Einkommensungleichheit in Großbritannien und in der Schweiz besonders 
stark ausfällt, in den Niederlanden und in Deutschland eher schwach (vgl. dazu 
Pkt. 9 dieses Kapitels). Hier kommt zum Ausdruck, dass private Formen der Al-
terssicherung eine nur geringe Umverteilungswirkung haben. 

Indikatoren für die Leistungsfähigkeit von Alterssicherungssystemen sind aber 
auch der Rechtsstatus der RentnerInnen (der bei bedürftigkeitsgeprüften Leistun-
gen niedrig ist), die Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit der Systeme (die z.B. in 
einer Anpassungsdynamik zum Ausdruck kommt), Akzeptanz und Finanzierungs-
gerechtigkeit sowie die Finanzierungsfähigkeit, dies insbesondere im Hinblick auf 
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den demografischen Wandel, der die europäischen Gesellschaften gleichermaßen 
erfasst. 

6 Die Gesetzliche Rentenversicherung 
6 Die Gesetzliche Rentenversicherung 

6.1 Versicherungsprinzip und Solidarausgleich 
Die Gesetzliche Rentenversicherung (GRV) wurde 1889 mit dem „Gesetz betref-
fend die Invaliditäts- und Alterssicherung“ eingeführt und ist heute im SGB VI 
geregelt. Sie ist der wichtigste Teil der Sozialversicherung in Deutschland. Wäh-
rend ursprünglich das Leistungsziel der Rentenversicherung nur darin bestand, 
einen Zuschuss zum Lebensunterhalt zu leisten und Armutslagen zu vermeiden, ist 
der GRV mit der Einführung der dynamischen Rente im Jahr 1957 die Aufgabe 
zuerkannt worden, im Anschluss an das Arbeitsleben den erreichten Lebensstan-
dard zu sichern. Diese umfassende Zielsetzung ist jedoch im Zuge der Ende der 
1990er Jahre einsetzenden Rentenreformen schrittweise zurückgenommen worden. 
In Zukunft wird die gesetzliche Rente nur noch ein zwar wesentlicher, aber kleiner 
werdender Teil der Lebensstandardsicherung sein. Die Versorgungslücken sollen 
durch Leistungen der privaten und betrieblichen Altersvorsorge ausgeglichen wer-
den.  

Grundsätzlich bezieht sich das Ziel der Lebensstandardsicherung in der GRV 
auf die durch Erwerbsarbeit erzielte lebensdurchschnittliche Einkommensposition 
und nicht auf den Standard unmittelbar vor dem Austritt aus dem Erwerbsleben. 
Allerdings ist weder genau definiert, wie lange das Arbeitsleben zum Erreichen des 
Ziels der Lebensstandardsicherung gedauert haben muss, noch besteht Einigkeit 
über das angemessene Niveau der Renten in Relation zum früheren Erwerbsein-
kommen. Letztlich handelt es sich um Bewertungsfragen. Üblicherweise gelten 45 
Versicherungsjahre als Norm für ein „erfülltes“ Arbeitsleben, und von Lebensstan-
dardsicherung wurde bislang dann gesprochen, wenn die Rente 70 % des ver-
gleichbaren Netto-Arbeitnehmereinkommens ausmacht (Netto-Rentenniveau). 
Diese 70 %-Marge wird in Zukunft infolge der mehrfachen Änderungen im Ren-
tenanpassungsverfahren jedoch deutlich absinken. Veränderungen ergeben sich 
zusätzlich dadurch, dass die Renten zukünftig besteuert werden, die Beiträge aber 
steuerfrei bleiben. 

Die Wirkungsweise der GRV wird durch das Versicherungsprinzip geprägt: 
Die Mitglieder sind gegen das Risiko versichert, bei Erwerbsminderung oder im 
Alter ihr Arbeitseinkommen zu verlieren. Bei Eintritt des Versicherungsfalls er-
folgt die Leistung in Form einer Versichertenrente (Kausalprinzip). 

Die Finanzierung erfolgt über Beiträge, die sich mit einem einheitlich Prozent-
satz an der Höhe des Bruttoarbeitseinkommens bemessen. Hinzu kommt als zweite, 
zunehmend bedeutsame Finanzierungsquelle ein steuerfinanzierter Bundeszu-
schuss. Die Finanzierungsart ist das Umlageverfahren (vgl. Bd. I, Kap. „Ökonomi-
sche Grundlagen und Finanzierung “, Pkt. 6.5; und Pkt. 6.10 dieses Kapitels).  
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